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Geschäftsstelle 

Franziska Vogel ist neue Geschäftsstellenleiterin des BTSV 

Nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden von Frau Knobel-Kroll 
als Mitarbeiterin in der BTSV-Geschäftsstelle im Herbst 2018 ist es 
dem Präsidium nun gelungen, die Position der Geschäftsstellenlei-
terin wieder zu besetzen. Mit Franziska Vogel übernahm ab dem 
01. Juli 2020 eine Frau das Amt, die schon seit dem Kindesalter mit 
dem Sport vertraut ist. Beruflich kommt sie aus dem Groß- und Ein-
zelhandel mit Wein etc., in dem sie für Vertrieb und Logistik verant-
wortlich war. Seit 2016 ist sie in einem Unternehmen, das Beton-
rammpfähle produziert für die Logistik und weitere administrative 
Aufgaben tätig. Beim SV Geisenried hat sie das Korbballspiel er-
lernt, das sie auch heute noch gerne aktiv betreibt. Bereits mit 14 
Jahren absolvierte sie die Ausbildung zur Schiedsrichterin, als die 
sie noch immer tätig ist. Parallel dazu hat sie mehr als 10 Jahre die 
Jugend in ihrem Verein gefördert. 2014 wurde Franziska einstimmig 
zur Nachfolgerin des Bezirksfachwarts Korbball im Bezirk Schwa-
ben, Heinz Ried, berufen; ein Amt das sie noch heute bekleidet. 
Darüber hinaus ist sie seit 2018 erfolgreich als BTSV-
Bezirksvorsitzende Schwaben tätig. Das Präsidium dankt Franziska 
Vogel für die Bereitschaft zur Übernahme der Leitung unserer 
BTSV-Geschäftsstelle. Wir wünschen ihr viel Kraft und Erfolg, aber 
auch Freude an der Tätigkeit in der Organisation unseres Verban-
des. 
 

Arnold Petersen 
Vizepräsident für Finanzen 

Neue Adresse der BTSV-Geschäftsstelle 

Die BTSV Geschäftsstelle ist offiziell am 1.7.2020 an Franziska Vogel übergeben worden. 

Bitte ab sofort die Geschäftsstelle mit folgenden Daten kontaktieren: 

 

 

Bayerischer Turnspiel-Verband e.V. 

BTSV Geschäftsstelle 

Franziska Vogel 

Ostranger Str. 16 

87616 Marktoberdorf 

 

Telefon: 08342-9181026 

Mail: office@btsv.eu 
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Geschäftsstelle 

Vereinswechsel 

Adressenänderung 

Abteilungsleiterwechsel 

Faustball      

Name Vorname Verein - alt Verein - Neu Disziplin Freigabe ab 

Schmidtchen Annika Ahlhorner SV TV Herrnwahlthann Faustball F 13.05.2020 

Schmidtchen Annika Ahlhorner SV TV Herrnwahlthann Faustball H 13.05.2020 

Prasch Christoph TSV 1860 Weißenburg SG TSV / DJK Herrieden Faustball F 25.05.2020 

Prasch Christoph TSV 1860 Weißenburg SG TSV / DJK Herrieden Faustball H 25.05.2020 

      

Korbball      

Name Vorname Verein - alt Verein - Neu Disziplin Freigabe ab 

Winkler Johanna Spvgg Hambach VfL Niederwerrn Korbball F 02.06.2020 

Winkler Johanna Spvgg Hambach VfL Niederwerrn Korbball H 31.08.2020 

Geiling Susann Spvgg Hambach VfL Niederwerrn Korbball F 02.06.2020 

Geiling Susann Spvgg Hambach VfL Niederwerrn Korbball H 31.08.2020 

Lenhard Betty 1.FC Schallfeld SV Germania Lülsfeld Korbball F 02.06.2020 

Lenhard Betty 1.FC Schallfeld SV Germania Lülsfeld Korbball H 02.06.2020 

Sahlmüller Fanny 1.FC Schallfeld SV Germania Lülsfeld Korbball F 02.06.2020 

Sahlmüller Fanny 1.FC Schallfeld SV Germania Lülsfeld Korbball H 02.06.2020 

Blattner Hannah 1.FC Schallfeld SV Germania Lülsfeld Korbball F 02.06.2020 

Blattner Hannah 1.FC Schallfeld SV Germania Lülsfeld Korbball H 02.06.2020 

Schulz Leonie 1.FC Schallfeld SV Germania Lülsfeld Korbball F 02.06.2020 

Schulz Leonie 1.FC Schallfeld SV Germania Lülsfeld Korbball H 15.06.2020 

Herzog Isabell SV DJK Oberschwarzach SV Germania Lülsfeld Korbball F 02.06.2020 

Herzog Isabell SV DJK Oberschwarzach SV Germania Lülsfeld Korbball H 02.06.2020 

Kraiß Lorena SV DJK Oberschwarzach SV Germania Lülsfeld Korbball F 02.06.2020 

Kraiß Lorena SV DJK Oberschwarzach SV Germania Lülsfeld Korbball H 02.06.2020 

Reul Mia SV DJK Oberschwarzach SV Germania Lülsfeld Korbball F 02.06.2020 

Reul Mia SV DJK Oberschwarzach SV Germania Lülsfeld Korbball H 02.06.2020 

Scheurer Hannah SV DJK Oberschwarzach SV Germania Lülsfeld Korbball F 02.06.2020 

Scheurer Hannah SV DJK Oberschwarzach SV Germania Lülsfeld Korbball H 02.06.2020 

TSV Leuterschach Korbball     

Holzheu, Vanessa Höhenstr. 8 87616 Geisenried 08342-8956168 vanessa.holzheu@gmx.de 

DJK Üchtelhausen Korbball     

Stenzinger, Anja Bergstr. 2 97532 Üchtelhausen 09720-2983821 anjamai88@web.de 
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Präsidium 

Außerordentlicher BTSV Verbandstag 2020 

Der offizielle Außerordentliche BTSV Verbandstag hätte bereits im April mitten im Ausbruch 
der Corona-Krankheit stattfinden sollen. Zunächst kam eine Verschiebung auf den 
12.06.2020, die aber auch nach herkömmlicher Art nicht hätte stattfinden können. 

Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht vom 27.03.2020 hat es dann ermöglicht, den Verbandstag am 
20.06.2020 als Videokonferenz-Meeting durchzuführen. Das Gesetz erlaubt für 2020, dass 
Jahresversammlungen im Online-Verfahren stattfinden dürfen, auch wenn es die eigene Sat-
zung nicht zulässt. Das BTSV-Präsidium hat sich postum dafür entschieden, gerade auch des-
halb, weil wichtige Entscheidungen, Neuwahlen im Präsidium und eine Menge Anträge zu be-
schließen waren. Diese Entscheidung war auch für das Präsidium absolutes Neuland und die Vorbereitung war intensi-
ver als je zuvor. Allein das Thema, wie Beschlüsse und Wahlen als Briefwahl durchgeführt und ausgezählt werden 
können. Wichtig war auch, alle Teilnehmer ohne Ausnahme in die Lage zu versetzen, mit der neuen Technik die Teil-
nahme zu gewährleisten. Es wurde mit WEBEX eine Videokonferenz-Software ausgewählt, bei der keine Installation 
auf dem eigenen PC / Laptop erforderlich war. Und es musste eine Software sein, bei der parallel auch das Telefon ge-
nutzt werden konnte, denn ältere PC’s sind durchaus nicht mit einem Mikrophon ausgestattet. 

Das Präsidium hatte riesigen Respekt vor dieser Online-Veranstaltung, aber Jürgen Geyer als Steuermann der Konfe-
renz hatte alles bestens im Griff. Vor dem Verbandstag wurde allen Teilnehmern zwei Testeinwahlmöglichkeiten in die 
Videokonferenz angeboten und am Ende hat alles funktioniert. 

 

Regularien 

45 eingeladene Funktionäre 
32 Teilnehmer am Verbandstag 

40 eingeladene Stimmberechtigte 
31 anwesende Stimmberechtigte am Verbandstag 
31 Stimmzettel fristgerecht abgegeben 
30 gültige Stimmzettel 

 

Totengedenken 

Fritz Unger hat den Verbandstag eröffnet. Zu Beginn der Versammlung hatte er zu einer Gedenkminute aufgerufen. 
Stellvertretend für alle im abgelaufenen Jahr verstorbenen Turnspieler hat er an Wilhelm Lauck vom TV Segnitz erin-
nert, der neben der Vereinsarbeit auch von 1972 bis 2002 im BTSV in verschiedenen Ämtern und mit Faustball und 
Korbball sogar in zwei Sportarten des BTSV tätig war. 

 

Ehrungen 

Die am Verbandstag vorgesehenen Ehrungen mussten verschoben werden. Ein Termin für die Ehrung steht aktuell 
noch nicht fest. 

Folgende Ehrungen stehen an: 

 Goldene Ehrenmedaille 

o Klaus Tropsch 

 Ehrenteller des BTSV 

o Hermann Striedl 

 Ehrennadel in Gold mit kleinem Kranz 

o Kurt Sachs 

 Ehrennadel in Gold 

o Thomas Mrugalla 
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Präsidium 

Außerordentlicher BTSV Verbandstag 2020 

 Ehrennadel in Silber mit Goldkranz 

o Gerd Leykamm 

o Roland Koffmane 

 Ehrennadel in Silber 

o Manfred Höhn 

o Günther Kotzbauer 

o Wolfgang Eger 

o Andre Gunkel 

o Karin Sörgel 

o Amanda Meder 

o Franziska Vogel 

 Ehrennadel in Bronze 

o Stefanie Potzel 

o Jürgen Döbereiner 

o Bernd Donath 

o Frank Langfritz 

o Martin Weidinger 

 

Präsidiumsarbeit 

Das vergangene Jahr war für das Präsidium sehr emotional und arbeitsintensiv. Von Rücktritten bis hin zur Aufgabe 
der BTSV Geschäftsstelle und einer enormen finanziellen Einsparung war viel geboten. 

Nach den Rücktritten des Präsidenten Reinhold Mahr und des Referenten für Rechtswesen Mitte 2019 hat das verblie-
bene Präsidium viele Aktivitäten nicht nur auf dem kurzen Weg beschlossen, sondern auch umgesetzt. 

Das größte Projekt wurde rund um die BTSV Geschäftsstelle abgewickelt. Basierend auf einer Analyse konnte die 
BTSV-Geschäftsstelle von einem Ganztagsjob bis zum heutigen Tag durch Optimierung der Arbeitsprozesse auf einen 
Minijob reduziert werden. Der BTSV konnte sich mit einer rechtsbehördlichen Unterstützung sowohl von der Mitarbeite-
rin der Geschäftsstelle als auch von den Räumlichkeiten im Haus des Sports in München trennen. Die Trennung von 
der Mitarbeiterin war allerdings mit einer Abfindungszahlung verbunden. 

Der BTSV bedankt sich in diesem Zusammenhang auch beim BLSV-Präsidenten Jörg Ammon für die sehr gute Zu-
sammenarbeit. 

Die BTSV Geschäftsstelle wurde seit Oktober 2018 vom Präsidium geleitet. Seit dem 01.07.2020 hat Franziska Vogel 
in Marktoberdorf die Tätigkeiten der Geschäftsstelle übernommen. In diesem Zusammenhang wurde auch das BTSV-
Archiv in München aufgelöst und konnte von den aufbewahrungspflichtigen Unterlagen wesentlich reduziert werden. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Arbeitsprozesse zwischen Geschäftsstelle und dem Vize-Präsidenten Finan-
zen optimiert worden. 

Durch die Strukturveränderungen des DTB musste auch das DTB-Gymnet für den Bereich des BTSV umfangreich an-
gepasst werden, damit die Buchung von DTB-ID und Jahresmarken überhaupt möglich wurden. 

Der Vize-Präsident Finanzen Arnold Petersen kann aus dem Jahr 2019 für den BTSV einen sehr erfreulichen Jahres-
abschluss von 71.380 EUR ausweisen. Grundlage dafür sind vor allem ein erhöhter Eigenmittelzuschuss und Staats-
mittelzuschuss des BLSV auf Grund der Nachforderung des Vize-Präsidenten persönlich. Außerdem haben sich durch 
die Krankheit der Mitarbeiterin der BTSV Geschäftsstelle während des gesamten Jahres 2019 und die Übernahme der 
Honorartrainerabrechnungen durch den BLSV sehr positiv auf den Jahresabschluss des BTSV ausgewirkt. 

Der daraus entstandene finanzielle Spielraum wird an die BTSV-Gremien und Vereine weitergegeben. In erster Linie 
wird die Jugendarbeit im Verband davon profitieren. 
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Präsidium 

Außerordentlicher BTSV Verbandstag 2020 

Der DTB hat bereits seit 2019 im BTSV für Veränderungen in den Einnahmen und Ausgaben im BTSV gesorgt. Mit der 
Einführung der Jahresmarken haben sich die Gebühren der ehemaligen Startpässe bzw. Wettkampfkarten deutlich 
verringert. Zudem zwickt die DTB-Tochtergesellschaft Digiturn aus den Buchungsvorgängen Transaktionsgebühren 
von den BTSV-Konten ab. Dazu kommt eine jährliche Lizenz für die Nutzung der DTB-Software von 800 EUR, sowie 
eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge des BTSV an den DTB um ca. 5.000 EUR, das entspricht einer Erhöhung von 
48% gegenüber den früheren Jahren. 

Die Haushaltsplanung 2020 beinhaltet eine Reihe von Veränderungen, speziell und positiv bei den Zuschüssen des 
BLSV für Eigen- und Staatsmittel. Besonders profitiert die Talentförderung von der neuen Regelung, in dem sie in vol-
ler Höhe bezuschusst wird. Allerdings ist zu bedenken, dass die zusätzlichen Fördermittel nur dann ausgezahlt wer-
den, wenn die Talentfördermaßnahmen auch tatsächlich durchgeführt werden. Die Corona-Krise hat an dieser Stelle 
erst einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, Auswahllehrgänge, Deutschlandpokale und der Faustball-
Europacup sind ja für 2020 bekanntlich ersatzlos abgesagt worden. Der Vize-Präsident Finanzen wird deshalb mit den 
Landesfachwarten Faustball und Korbball Korrekturen vornehmen müssen. 

Bei einem ursprünglich geplanten Umsatz von 189.000 EUR für 2020 war eine Reserve von 6.500 EUR eingeplant ge-
wesen. Corona hat inzwischen die Zahlen verändert. 

 

Neuwahlen 

Hauptgrund dafür, dass anstelle eines Verbandsausschusses zu einem Außerordentlichen BTSV Verbandstag eingela-
den wurde, ist die Tatsache, dass im Präsidium inklusive des Präsidenten vier Ämter neu gewählt werden mussten. 

Die Wahlen wurden bedingt durch die Videokonferenz als Briefwahl durchgeführt. 

Der Wahlausschuss, der an einem separaten Termin sowohl die Beschlüsse, wie auch die Wahlen auszählte, setzte 
sich aus folgenden Personen zusammen, die regional ausgewählt wurden: 

Bernd Donath Bezirksfachlehrwart Faustball Oberfranken, Faustballer beim TSV Staffelstein 

Horst Stenzel Faustballer beim MTV Bamberg 

Gerhard Jung ehemals Faustballer der TG Neustadt b. Coburg 

 

Folgende Kandidaten wurden gewählt: 

BTSV Präsident: 
Fritz Unger 29 x JA / 1 x NEIN anstelle des 2019 zurückgetretenen Reinhold Mahr 

BTSV Vize-Präsident Sport 
Jürgen Geyer 30 x JA anstelle von Fritz Unger 

BTSV Landesjugendwartin 
Teresa Menninger 28 x JA / 1 x Enthaltung anstelle der 2020 zurückgetretenen Helga Wegner 

BTSV Referent für Rechtswesen 
Hubert Neeb 30 x JA anstelle des 2019 zurückgetretenen Dr. Andreas Schröder 

 

Das Amt des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit konnte nicht gewählt werden, weil es keinen Kandidaten gab. 

 

Fritz Unger 
BTSV Präsident 
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Präsidium 

Fritz Unger zum BTSV Verbandstag 2020 

Der Außerordentliche BTSV Verbandstag 2020 ist Geschichte. Die Beschlüsse und Wahlen sind so ausgegangen, wie 
es sich das Präsidium gewünscht hatte. 

Dazu gehört auch die Wahl des BTSV-Präsidenten. Das Wahl-Ergebnis von 29:1 zeigt mir, dass ich eine nahezu kom-
plette Bestätigung erhalten habe. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank für das Vertrauen. 

Das Präsidium hat 2019 sehr viel umsetzen können. Mit meiner neuen Aufgabe als Präsident kann ich auf die positiven 
Ergebnisse aus dem Vorjahr aufbauen. Für 2022 steht dann ein weiteres großes Thema an, wenn wir die neu be-
schlossenen Strukturänderungen im BTSV umsetzen werden. Durch die Verschlankung der Verbandsstruktur werden 
auch Funktionäre freigesetzt. Unser Ziel muss es sein, diese Funktionäre mit ihrer teilweise langjährigen Erfahrungen 
sinnvoll in andere Aufgaben einzubinden. 

In meiner Zeit im Präsidium seit 2010 habe ich sehr häufig feststellen müssen, dass die Hauptthemen sich um Finan-
zen, Geschäftsstelle und Organisation drehen. Als Vize-Präsident Sport ist mir da der Sport häufig zu kurz gekommen. 
Es ist mir aber als neuer Präsident ein Anliegen, dass wir künftig dem Sport mehr Bedeutung einräumen. Und mit den 
Sportthemen soll auch der Trend fortgeführt werden, den das Präsidium schon 2019 begonnen hat, dass wir zu unse-
ren Sitzungen und Entscheidungen mehr die Landesfachwarte mit einbinden. 

Es gilt vornehmlich – gerade jetzt auch noch durch die Corona-Krise verstärkt – dass wir im BTSV den Status im Sport-
betrieb in einem ersten Schritt insgesamt halten können und den Abwärtstrend stoppen. Korbball sehe ich aktuell da-
von nicht betroffen, diese Sportart ist durch gute Arbeit des Landesfachausschusses im Aufschwung begriffen. Lösun-
gen müssen wir dagegen im Faustball finden, um den aktuellen Abwärtstrend an Mannschaften und Spielern zu stop-
pen, der besonders im Jugendbereich auffällig ist. Für Indiaca, Ringtennis, Prellball und Korfball steht zuerst einmal die 
Frage an, was sich die Landesfachwarte selbst für Ziele gesteckt haben. 

Die Zeit ist vielleicht momentan schwer, den Sport voranzutreiben, aber unmöglich ist das nicht. Die Fachgebiete Korb-
ball, Prellball und Ringtennis haben 2019 erfreulicherweise sogar neue Vereine in ihren BTSV-Fachgebieten generie-
ren können. 

 

Ich wünsche mir, dass die sehr freundliche und gute Zusammenarbeit der letzten Zeit im BTSV fortgesetzt werden 
kann. 

 

Fritz Unger 
BTSV Präsident  
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Präsidium 

Anträge zum BTSV Verbandstag 2020 

Dem Außerordentlichen BTSV Verbandstag wurden 25 Anträge zum Beschluss vorgelegt. Die Beschlüsse fanden an-
gesichts der als Videokonferenz durchgeführten Veranstaltung in Form einer Briefwahl statt. 

An der Briefwahl haben 31 Stimmberechtigte teilgenommen. Ein Stimmzettel wurde vom Wahlausschuss als ungültig 
festgestellt. 

Antrag 1 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Verweisung Antrag des Bezirksausschusses Faustball Schwaben zur Auflösung des BTSV 

betrifft BTSV Geschäftsordnung Ziffer 2.6.6.3 

Fassung 

Das BTSV-Präsidium beantragt die Verweisung (Ablehnung) des Antrags des Bezirks Schwaben  
zur Auflösung und Liquidation des BTSV e. V. gemäß § 19 der BTSV-Satzung. 

Begründung Die inhaltliche Darstellung des Antrags aus dem Bezirk Schwaben ist für eine endgültige Erledigung nicht klar 
genug ausformuliert. Die BTSV-Geschäftsordnung Ziffer 2.6.6.3 empfiehlt in diesem Fall die Vertagung oder 
Verweisung (Ablehnung) der Sache. 

Außerdem sind wichtige Voraussetzungen für eine Abstimmung zu diesem Vertrag nicht erfüllt. 

Wenn dem Bayerischen Turn-Verband (BTV) die Auflösung des BTSV bei den in diesem Fall dann noch durch-
zuführenden notwendigen Verhandlungen zum Übertritt bereits bekannt wäre, hätte der BTSV keine Chance, 
seine Interessenpunkte in seinem Sinn umfänglich zu vertreten und durchzusetzen. 

Als „für eine endgültige Erledigung nicht klar genug“ betrachtet das BTSV-Präsidium folgende Punkte. 

für die Abstimmung und den Beschluss dieses Antrags aus dem Bezirk Schwaben fehlen gänzlich alle vorab 
erforderlichen Absprachen und Regelungen mit dem BTV, das sind u.a. 

keine Prüfung und Anpassung der BTV-Ordnungen für eine Aufnahme des BTSV 

keine Klärung für eine Erhaltung der Struktur der Turnspiele (BTSV hat Bezirke und Kreis, BTV hat 
Turngaue) 

keine Klärung der Mannschaftsmeldegelder (aktuell beträgt das Mannschaftsmeldegeld im BTV 200 
EUR, z.B. für die Meldung der Bayerischen Mannschaftsmeisterschaft im Turnen) 

keine Klärung des Mitgliederbeitrags für die Vereine 

keine Klärung, in welchem Umfang die Fachgebiete der Turnspiele an den Staats- und Eigenmitteln des 
BLSV im BTV teilhaben können 

keine Klärung der Etats der Fachgebiete, es stellen sich die Fragen, ob 

Auswahllehrgänge mit der Gewohnheit des herkömmlichen Budgets durchgeführt werden können 

Deutschlandpokal (Faustball + Korbball), J.-Wegner-Pokal (Faustball) und Jugend-Europacup 
(Faustball) weiterhin finanziert werden können 

Der Antrag beinhaltet keine Regelung, wie der BTSV bei einem Übertritt abgewickelt werden soll 

Der Antrag beinhaltet nicht die Wahl von Liquidatoren, die in diesem Fall ab sofort das BTSV Präsidium ablö-
sen müssten 

gemäß BTSV-Satzung § 19.2 müssten die Liquidatoren am gleichen Verbandstag gewählt werden 

Der Antrag beinhaltet keine Lösung für das existierende BTSV-Eigenkapital. Das Kapital würde den Turn-
spiel-Fachgebieten verloren gehen und an den Bayerischen Landessport-Verband fallen 

Weiterhin sind verschiedene Begründungen des Antrags aus dem Bezirk Schwaben nicht oder nicht mehr gültig 
oder zutreffend: 

Der Vorwurf des BTSV-Wasserkopfes ist nicht mehr gegeben. Die Anträge 1 bis 6 zum Außerordentlichen 
Verbandstag beinhalten eine umfassende Strukturänderung im BTSV mit der Einsparung von einer gro-
ßen Anzahl an Funktionären 

Der Grund, dass es den Begriff „Turnspiele“ beim DTB nicht mehr gibt, kann nicht als Grund für die Auflö-
sung des BTSV herangezogen werden. In der Bestandserhebung der Vereine beim BLSV existiert der 
Begriff „35 – Turnspiele“ sehr wohl weiterhin 
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Begründung Der Die Forderung, dass bei Ablehnung des Antrags gelten soll, dass die Fachgebiete in Eigenverantwortung 
zum BTV wechseln müssten, ist bei einer Ablehnung des Antrags ein Widerspruch in sich 

Es gibt zwischen dem BTSV-Präsidium und dem BTV-Geschäftsführer bereits eine mündliche Abspra-
che, dass ein Wechsel des BTSV zum BTV ausschließlich auf Präsidiumsebene zustande kom-
men könnte. Das widerspricht noch einmal der Aufforderung, dass die Fachgebiete eigenständig 
den Verband wechseln sollten 

außerdem müsste für dieses Argument nachgewiesen werden, dass die Fachgebiete diesen Schritt in 
dieser Form tatsächlich gehen wollten. Eine Abstimmung mit den Fachgebieten über diesen Vor-
gang ist dem Präsidium jedenfalls nicht bekannt 

Die Rücktritte 2019 und 2020 im BTSV Präsidium und die nicht besetzten Ämter im Präsidium sind nicht rele-
vant für eine Auflösung des BTSV 

1. 
Aktuell stehen für das BTSV Präsidium am Außerordentlichen BTSV Verbandstag bis auf den Re-
ferenten für Öffentlichkeitsarbeit Kandidaten für alle offenen Ämter zur Wahl und sind bis auf eine 
Ausnahme (praktisch nicht möglich) bereits kommissarisch im Präsidium in ihrem Amt bestätigt 
und aktiv 

2. 
Für das Amt des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit gab es an der letzten Wahl 2018 einen Kandi-
daten, der u.a. vom Bezirk Schwaben von seinen Funktionären und Delegierten abgewählt worden 
ist. In diesem Fall ist der Vorwurf gegen unbesetzte Ämter nicht zu Lasten des Präsidiums zu rich-
ten, sondern auch zu Lasten derer, die den einzigen Kandidaten abgewählt hatten 

3. 
Die Rücktritte im BTSV-Präsidium hatten keinerlei negativen Einfluss auf die Arbeit des Präsidi-
ums. Im Geschäftsjahr 2019 wurden so viele Aufgaben erledigt wie niemals zuvor: 

ehrenamtliche und kostenneutrale Führung der BTSV Geschäftsstelle während des Langzeitaus-
falls von Sabine Knobel-Kroll im September 2018 

Optimierung der Arbeitsprozesse in der BTSV Geschäftsstelle von 5 Arbeitstagen pro Woche auf 
einen Arbeitstag pro Woche 

Kündigung und Räumung der Räumlichkeiten im Haus des Sports in München und Umzug der Ge-
schäftsstelle, damit verbunden Wegfall der Mieten 

Trennung von der Mitarbeiterin der Geschäftsstelle ohne gerichtliche Auseinandersetzung (was 
zeitweise durch unverständliche Regelungen des BLSV naheliegend war) 

Planung der BTSV Geschäftsstelle als Minijob und bereits erfolgte Vertragsunterzeichnung 

Planung einer intensiven Struktur-Änderung im BTSV, u.a. mit der Auflösung der übergeordneten 
Ämter in den Bezirken, u.s.w. 

erfolgreiche Suche von Kandidaten für folgende, offene Ämter: 
Präsident 
Vize-Präsident Sport 
Referent für Rechtswesen 
Landesjugendwartin 

Abschließend macht das BTSV-Präsidium darauf aufmerksam, dass gemäß BTSV Geschäftsordnung Ziffer 
2.9.4 Niederschriften aus Versammlungen und Sitzungen in einer festgelegten Frist u.a. an die BTSV-
Geschäftsstelle zu versenden sind. 

Der Antrag für die Auflösung des BTSV kommt aus dem BTSV Bezirksfachausschuss Schwaben Faustball. Ein 
Protokoll jener Bezirksfachausschusssitzung, in der diese Antragstellung beschlossen worden ist, ist der BTSV-
Geschäftsstelle zu keiner Zeit vorgelegt worden. Das Zustandekommen dieses Antrags von allerhöchster Be-
deutung für den Verband ist für das BTSV-Präsidium deshalb nicht prüfbar. 

Gültigkeit unmittelbar 

Beschluss am Verbandstag 
durch Briefwahl 

Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. 
27 x JA 
  3 x NEIN 
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Antrag 2 

Antragsteller BTSV-Bezirk Schwaben – Bezirksfachausschuss Faustball 

Thema Auflösung und Liquidation des BTSV e. V. gemäß § 19 der BTSV-Satzung 

betrifft BTSV Satzung § 19 

Beschluss 
Briefwahl 

Mit Beschluss von Antrag 1 am Verbandstag ist Antrag 2 abgelehnt worden und wurde nicht ausgezählt. 

 

Erklärung zu den Anträgen zur BTSV-Strukturänderung 

Betrifft: 

Anträge 3 bis 7 des BTSV Präsidiums 

Das BTSV-Präsidium legt eine Reihe von Anträgen vor, mit denen eine Strukturänderung, Verbesserung und Vereinfa-

chung der Verbandsarbeit erreicht werden soll. Insgesamt wird versucht, sich von einigen Ämtern zu lösen, Organe zu 

vereinfachen und in den Ebenen Bezirke und Kreise Ausschüsse aufzulösen. 

Die Umsetzung der Strukturänderung ist für 2022 geplant, wenn in allen Ausschüssen Neuwahlen anstehen. 

Im Einzelnen geht es um folgende Organe und Ämter: 

Abschaffung der Frauenwarte ausgenommen der Landesfachfrauenwarte 

Abschaffung der Referenten für Freizeit- und Breitensport 

Abschaffung des eigenständigen Jugendtages bzw. Jugendausschusses in der Form, dass ein personell reduzierter 

Jugendausschuss in den Verbandstag bzw. Verbandsausschuss integriert wird. Der Jugendausschuss bleibt aber 

als Organ erhalten. Die Jugendtagung als eigene Veranstaltung soll es nicht mehr geben 

Abschaffung der Jugendsprecher 

Abschaffung der Bezirksvorstände und damit Abschaffung der Bezirkstage und Bezirksausschüsse. Die Aufgaben der 

Bezirkstage und Bezirksausschüsse übernehmen die Bezirksfachtage und Bezirksfachausschüsse. 

Abschaffung der Kreisvorstände und damit Abschaffung der Kreistage und Kreisschüsse. Die Aufgaben der Kreistage 

und Kreisausschüsse übernehmen die Kreisfachtage und Kreisfachausschüsse. 

Abschaffung der eigenständigen, verpflichtenden Veranstaltung des Verbandsspielschusses in der Form, dass dieser 

Ausschuss in den Verbandstag bzw. Verbandsausschuss integriert wird, sofern eigene Themen für die Tagesord-

nung dazu existieren. Der Verbandspielausschuss bleibt als Organ erhalten. Der Verbandsspielausschuss ist 

nicht mehr für fachliche Themen zuständig, sondern ausschließlich für überfachliche Themen. Die fachlichen The-

men werden längst von den Landesfachausschüssen wahrgenommen. 

Die Strukturänderungen können nur insoweit durchgeführt werden, dass dem BTSV keine Kürzungen oder Streichungen 

in den Landesfördermitteln drohen.  

Die nachfolgenden Anträge mit den Themen Frauenwart, Referent für Freizeit- und Breitensport, Strukturänderung Ju-

gendausschuss und Strukturänderungen auf Bezirks- und Kreisebene sind hinsichtlich ihrer Korrektheit beim BLSV an-

gefragt worden und vom BLSV als unbedenklich bestätigt worden. 
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Antrag 3 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Reduzierung der Ämter Frauenwarte mit Ausnahme des Landesfachfrauenwartes 

betrifft BTSV Satzung – BTSV Geschäftsordnung 

alte Fassung neue Fassung 

BTSV Satzung 

§ 6 VERBANDSTAG 

6.4 
Dem Verbandstag obliegt: 

. . . . . . 

e) das Verbandspräsidium, den Referenten für Verbandswe-
sen, die Landesfrauenwartin, den Referenten für Schulsport, 
den Referenten für Freizeit- und Breitensport, den Vorsitzenden 
des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter und den Vorsit-
zenden des Verbandsgerichts auf 4 Jahre zu wählen 

. . . . . 

  

§ 7 VERBANDSAUSSCHUSS 

7.1 
Der Verbandsausschuss ist nächst dem Verbandstag das füh-
rende Organ des BTSV. Ihn bilden: 

a) alle Mitglieder des Verbandspräsidiums 

b) die Landesfrauenwartin 

c) die Landesfachwarte oder deren gewählte Vertreter 

d) die Bezirksvorsitzenden oder deren gewählte Vertreter 

e) der Referent für Verbandslehrwesen 

f) der Referent für Schulsport 

g) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

 

§ 15 BEZIRKSFACHAUSSCHUSS, KRESIFACHAUSSCHUSS 

15.1.1. 
Bezirks- und Kreisfachausschuss sind nächst Bezirks- und 
Kreistag die führenden Organe ihrer Bereiche. 

Ihnen gehören an: 

Bezirk Kreis 

. . . . . . 

g) Bezirksfrauenwartin Kreisfrauenwartin 

. . . . . 

  

BTSV Geschäftsordnung 

2. VERSAMMLUNGEN, SITZUNGEN 

. . . . . 

BTSV Satzung 

§ 6 VERBANDSTAG 

6.4 
Dem Verbandstag obliegt: 

. . . . . . 

e) das Verbandspräsidium, den Referenten für Verbandswe-
sen, die Landesfrauenwartin, den Referenten für Schulsport, 
den Referenten für Freizeit- und Breitensport, den Vorsitzenden 
des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter und den Vorsit-
zenden des Verbandsgerichts auf 4 Jahre zu wählen 

. . . . . 

  

§ 7 VERBANDSAUSSCHUSS 

7.1 
Der Verbandsausschuss ist nächst dem Verbandstag das füh-
rende Organ des BTSV. Ihn bilden: 

a) alle Mitglieder des Verbandspräsidiums 

b) die Landesfrauenwartin 

c) die Landesfachwarte oder deren gewählte Vertreter 

d) die Bezirksvorsitzenden oder deren gewählte Vertreter 

e) der Referent für Verbandslehrwesen 

f) der Referent für Schulsport 

g) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

  

§ 15 BEZIRKSFACHAUSSCHUSS, KRESIFACHAUSSCHUSS 

15.1.1. 
Bezirks- und Kreisfachausschuss sind nächst Bezirks- und 
Kreistag die führenden Organe ihrer Bereiche. 

Ihnen gehören an: 

Bezirk Kreis 

. . . . . . 

g) Bezirksfrauenwartin Kreisfrauenwartin 

. . . . . 

  

BTSV Geschäftsordnung 

2. VERSAMMLUNGEN, SITZUNGEN 

. . . . . 
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2.4 TAGESORDNUNG 

Die Tagesordnung des Verbandstages hat Berichte des Präsi-
denten, der Geschäftsführung, des Vize-Präsidenten für Finan-
zen, des Vize-Präsidenten für Sport, der Landesfachwarte, der 
Landesfrauenwartin, des Landesjugendwartes, des Referenten 
für Rechtswesen, des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, des 
Referenten für Verbandslehrwesen, des Vorsitzenden des Ver-
bandsgerichtes und der Bezirksvorsitzenden über die vergange-
ne Tagungsperiode vorzusehen. 

2.4 TAGESORDNUNG 

Die Tagesordnung des Verbandstages hat Berichte des Präsi-
denten, der Geschäftsführung, des Vize-Präsidenten für Finan-
zen, des Vize-Präsidenten für Sport, der Landesfachwarte, der 
Landesfrauenwartin, des Landesjugendwartes, des Referenten 
für Rechtswesen, des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, des 
Referenten für Verbandslehrwesen, des Vorsitzenden des Ver-
bandsgerichtes und der Bezirksvorsitzenden über die vergange-
ne Tagungsperiode vorzusehen. 

Begründung Die Aufgaben der Frauenwarte und Fachfrauenwarte sind besonders auf Bezirks- und Kreis-
ebene erloschen. Aus diesem Grund wird das Amt des Frauenwartes innerhalb des BTSV redu-
ziert auf die Landesfachfrauenwartin. 

Gültigkeit Ab Verbandstag 2022 

Beschluss am Verbandstag 
durch Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
30 x JA 

Antrag 4 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Aufhebung des Amtes für Freizeit- und Breitensport 

betrifft BTSV Satzung 

alte Fassung neue Fassung 

§ 6 VERBANDSTAG 

. . . . . 

6.4. Dem Verbandstag obliegt 

. . . . . 

e) das Verbandspräsidium, den Referenten für Verbands-
lehrwesen, die Landesfrauenwartin, den Referenten für Schul-
sport, den Referenten für Freizeit- und Breitensport, den Vorsit-
zenden des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter und den 
Vorsitzenden des Verbandsgerichts auf 4 Jahre zu wählen. 

  

§ 7 VERBANDSAUSSCHUSS 

7.1. Der Verbandsausschuss ist nächst dem Verbandstag 
das führende Organ des BTSV. 

Ihn bilden: 

. . . . . 

g) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

  

§ 7 VERBANDSAUSSPIELSCHUSS 

9.1. Dem Verbandsspielausschuss obliegt die fachliche Füh-
rung, Betreuung und Vertretung des Verbandes. Er tritt mindes-
tens einmal im Jahr zusammen. Er kann zusammen mit dem 
Verbandsausschuss bzw. Verbandstag durchgeführt werden. 

§ 6 VERBANDSTAG 

. . . . . 

6.4. Dem Verbandstag obliegt 

. . . . . 

e) das Verbandspräsidium, den Referenten für Verbandslehr-
wesen, die Landesfrauenwartin, den Referenten für Schulsport, 
den Referenten für Freizeit- und Breitensport, den Vorsitzenden 
des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter und den Vorsit-
zenden des Verbandsgerichts auf 4 Jahre zu wählen. 

  

§ 7 VERBANDSAUSSCHUSS 

7.1. Der Verbandsausschuss ist nächst dem Verbandstag 
das führende Organ des BTSV. 

Ihn bilden: 

. . . . . 

g) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

  

§ 7 VERBANDSAUSSPIELSCHUSS 

9.1. Dem Verbandsspielausschuss obliegt die fachliche Füh-
rung, Betreuung und Vertretung des Verbandes. Er tritt mindes-
tens einmal im Jahr zusammen. Er kann zusammen mit dem 
Verbandsausschuss bzw. Verbandstag durchgeführt werden. 
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Er besteht aus: 

. . . . . 

e) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

  

§ 9 VERBANDSSPIELAUSSCHUSS 

. . . . . 

Er besteht aus: 

a) den Mitgliedern des Verbandspräsidiums 

b) den Landesfachwarten oder deren gewählten Vertretern 

c) dem Referenten für Verbandslehrwesen 

d) dem Referenten für Schulsport 

e) dem Referenten für Freizeit- und Breitensport 

  

§ 10 FACHAUSSCHÜSSE 

10.1. Zur Betreuung einer jeden Spielart wird ein Verbands-
fachausschuss gebildet. 

Ihm gehören an: 

. . . . . 

e) der Referent für Freizeit- und Breitensport des Fachgebie-
tes 

Er besteht aus: 

. . . . . 

e) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

  

§ 9 VERBANDSSPIELAUSSCHUSS 

. . . . . 

Er besteht aus: 

a) den Mitgliedern des Verbandspräsidiums 

b) den Landesfachwarten oder deren gewählten Vertretern 

c) dem Referenten für Verbandslehrwesen 

d) dem Referenten für Schulsport 

e) dem Referenten für Freizeit- und Breitensport 

  

§ 10 FACHAUSSCHÜSSE 

10.1. Zur Betreuung einer jeden Spielart wird ein Verbands-
fachausschuss gebildet. 

Ihm gehören an: 

. . . . . 

e) der Referent für Freizeit- und Breitensport des Fachgebie-
tes 

Begründung Dieses Amt hat seit einigen Jahren seinen Inhalt verloren. Dieses Amt ist seit einigen Jahren 
in der gesamten Ebene des BTSV nicht mehr besetzt. 

Gültigkeit Ab Verbandstag 2022 

Beschluss am Verbandstag durch 
Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
30 x JA 

Antrag 5 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Änderung Landesjugendleitung / Landesjugendausschuss 

betrifft BTSV Satzung 

alte Fassung neue Fassung 

BTSV Satzung 

§ 5 VERBANDS-, BEZIRKS-, KREISORGANE, -
ORDNUNGEN 

5.1. Verbandsorgane sind 

a) der Verbandstag 

b) der Verbandsausschuss 

c) das Verbandspräsidium 

d) der Verbandsspielausschuss 

e) die Verbandsfachausschüsse 

f) der Verbandsjugendtag 

BTSV Satzung 

§ 5 VERBANDS-, BEZIRKS-, KREISORGANE, -
ORDNUNGEN 

5.1. Verbandsorgane sind 

a) der Verbandstag 

b) der Verbandsausschuss 

c) das Verbandspräsidium 

d) der Verbandsspielausschuss 

e) die Verbandsfachausschüsse 

f) der Verbandsjugendtag 
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g) der Verbandsjugendausschuss 

h) das Verbandsgericht 

7.1. Der Verbandsausschuss ist nächst dem Verbandstag 
das führende Organ des BTSV. 

Ihn bilden: 

a) alle Mitglieder des Verbandspräsidiums 

b) die Landesfrauenwartin 

c) die Landesfachwarte oder deren gewählte Vertreter 

d) die Bezirksvorsitzenden oder deren gewählte Vertreter 

e) der Referent für Verbandslehrwesen 

f) der Referent für Schulsport 

g) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

  

 § 11 VERBANDSJUGENDTAG 

11.1 Der Verbandsjugendtag ist das oberste Organ der Ju-
gend im BTSV. 

Ihm gehören stimmberechtigt an: 

a) die Mitglieder des Verbandsjugendausschusses 

b) die Delegierten der Bezirke 

c) die zu diesem Zeitpunkt berufenen Jugendsprecher/innen 
der Bezirke 

11.2 Der Verbandsjugendtag tritt alle 4 Jahre zusammen. 

11.3 Der Verbandsjugendausschuss kann einen außeror-
dentlichen Verbandsjugendtag einberufen. Er ist zur Einberu-
fung verpflichtet, wenn ein Drittel der beim letzten Verbandsju-
gendtag Stimmberechtigten dies unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe schriftlich beantragen. Als Delegierte fungieren die 
Bezirksvertreter des vorangegangenen ordentlichen Verbands-
jugendtages oder deren gewählte Vertreter. 

  

§ 12 JUGENDAUSSCHÜSSE 

12.1 Der Verbandsjugendausschuss vertritt die Belange der 
Jugend innerhalb und außerhalb des Verbandes und nimmt in 
den Jahren ohne Verbandsjugendtag dessen Aufgaben wahr. 

Ihn bilden: 

a) der Landesjugendwart 

b) die Landesjugendwartin 

c) der/die stellv. Landesjugendwart/in 

d) der/die Landeskassenwart/in 

e) der/die Landesjugendpressewart/in 

f) die Landesfachjugendwarte/innen 

g) ein/eine Jugendsprecher/in (bei Berufung nicht älter als 23 
und nicht jünger als 16 Jahre) 

h) die Bezirksjugendwart/innen oder ihre Vertreter/innen 

i) die Bezirksfachjugendwarte/innen 

j) dieberufenen Bezirksjugendsprecher/innen  

g) der Verbandsjugendausschuss 

h) das Verbandsgericht 

7.1. Der Verbandsausschuss ist nächst dem Verbandstag das 
führende Organ des BTSV. 

Ihn bilden: 

a) alle Mitglieder des Verbandspräsidiums 

b) die Landesfrauenwartin 

c) alle Mitglieder des Verbandsjugendausschusses 

d) die Landesfachwarte oder deren gewählte Vertreter 

e) die Bezirksvorsitzenden oder deren gewählte Vertreter 

f) der Referent für Verbandslehrwesen 

g) der Referent für Schulsport 

h) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

§ 11 VERBANDSJUGENDAUSSCHUSS IM VERBANDSTAG 

11.1 Der Verbandsjugendausschuss im Verbandstag ist das 
oberste Organ der Jugend im BTSV. 

Ihm gehören stimmberechtigt an: 

a) die Mitglieder des Verbandsjugendausschusses 

b) die Delegierten der Bezirke 

c) die zu diesem Zeitpunkt berufenen Jugendsprecher/innen 
der Bezirke 

11.2 Der Verbandsjugendtag tritt alle 4 Jahre zusammen. 

11.3 Der Verbandsjugendausschuss kann einen außeror-
dentlichen Verbandsjugendtag einberufen. Er ist zur Einberu-
fung verpflichtet, wenn ein Drittel der beim letzten Verbandsju-
gendtag Stimmberechtigten dies unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe schriftlich beantragen. Als Delegierte fungieren die 
Bezirksvertreter des vorangegangenen ordentlichen Verbandsju-
gendtages oder deren gewählte Vertreter. 

 

§ 12 VERBANDSJUGENDAUSSCHUSS 

12.1 Der Verbandsjugendausschuss vertritt die Belange der 
Jugend innerhalb und außerhalb des Verbandes und nimmt in 
den Jahren ohne Verbandsjugendtag dessen Aufgaben wahr. 

Ihn bilden: 

a) der Landesjugendwart 

b) die Landesjugendwartin 

c) der/die stellv. Landesjugendwart/in 

d) der/die Landeskassenwart/in 

e) der/die Landesjugendpressewart/in 

f) die Landesfachjugendwarte/innen 

g) ein/eine Jugendsprecher/in (bei Berufung nicht älter als 23 
und nicht jünger als 16 Jahre) 

h) die Bezirksjugendwart/innen oder ihre Vertreter/innen 

i) die Bezirksfachjugendwarte/innen 

j) die berufenen Bezirksjugendsprecher/innen  
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BTSV Jugendordnung 

1.1 Die Bayerische Turnspiel-Jugend ist die Gemeinschaft 
aller Jugendlichen im Bayerischen Turnspiel-Verband e.V. 
(BTSV). Die Landesspielordnung bestimmt, wer dem Personen-
kreis der Jugendlichen angehört. 

. . . . . 

3. Verbandsjugendtag (§ 11 Satzung) 

3.1 Der Verbandsjugendtag . . . . . 

3.2 Der Verbandsjugendtag . . . . . 

3.3 Dem Verbandsjugendtag obliegt . . . . . 

3.4 Der Landesjugendwart . . . . . 

3.5 Die Landesjugendleitung . . . . . 

3.6 Der Landesjugendwart . . . . . 

3.7 In fachlichen Fragen . . . . . 

  

4.1 Der Verbandsjugendausschuss vertritt die Belange der 
Jugend innerhalb und außerhalb des Verbandes und nimmt in 
den Jahren ohne Verbandsjugendtag dessen Aufgaben wahr. 

Er tagt einmal im Jahr, spätestens jedoch zwischen 8 und 4 
Wochen vor dem Verbandsausschuss. Termine für Anträge und 
Einberufung wie Ziffer 3.1. 

 

4.2 Der Verbandsjugendausschuss wird vom/von dem/der 
Vorsitzenden der geleitet ….. 

4.3 Der Landesjugendwart, die Landesjugendwartin oder der 
stellvertretende Landesjugendwart . . . . . 

4.4 Die Mitglieder des Verbandsjugendausschusses  haben 
das Recht . . . . . 

BTSV Jugendordnung 

1.1 Die Bayerische Turnspiel-Jugend ist die Gemeinschaft al-
ler Jugendlichen im Bayerischen Turnspiel-Verband e.V. 
(BTSV). Die BTSV-Spielordnungen bestimmen, wer dem Perso-
nenkreis der Jugendlichen angehört. 

. . . . . 

3. Verbandsjugendtag (§ 11 Satzung) 

3.1 Der Verbandsjugendtag . . . . . 

3.2 Der Verbandsjugendtag . . . . . 

3.3 Dem Verbandsjugendtag obliegt . . . . . 

3.4 Der Landesjugendwart . . . . . 

3.5 Die Landesjugendleitung . . . . . 

3.6 Der Landesjugendwart . . . . . 

3.7 In fachlichen Fragen . . . . . 

  

4.1 Der Verbandsjugendausschuss vertritt die Belange der 
Jugend innerhalb und außerhalb des Verbandes und nimmt in 
den Jahren ohne Verbandsjugendtag dessen Aufgaben wahr. 

Er tagt auf Einladung des Präsidiums im Rahmen des Verband-
stages bzw. Verbandsausschusses mit einem eigenen Tages-
ordnungspunkt, wenn Jugendthemen anliegen. 

4.2 Der Verbandsjugendausschuss wird vom/von dem/der 
Vorsitzenden der geleitet ….. 

4.3 Der Landesjugendwart, die Landesjugendwartin oder der 
stellvertretende Landesjugendwart . . . . . 

4.4 Die Mitglieder des Verbandsjugendausschusses  haben 
das Recht . . . . . 

Begründung Die einzelnen Fachgebiete haben sich im Lauf der Jahre soweit verselbständigt und von ge-
meinsamen Aufgaben getrennt, dass der BTSV Jugendtag bzw. Jugendausschuss wenig bis 
keine gemeinsamen Themen mehr hat. Die noch existierenden gemeinsamen Jugendthemen 
wird der BTSV Jugendausschuss künftig im BTSV Verbandstag bzw. Verbandsausschuss in 
einem eigenen Tagesordnungspunkt behandeln. 

Gültigkeit Ab Verbandstag 2022 

Beschluss am Verbandstag durch 
Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
30 x JA 
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Antrag 6 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Änderung der Bezirksstruktur und Kreisstruktur 

betrifft BTSV Satzung – BTSV Geschäftsordnung – BTSV Finanzordnung –  
BTSV Jugendordnung 

alte Fassung neue Fassung 

BTSV Satzung 

§ 5 VERBANDS-, BEZIRKS-, KREISORGANE, -
ORDNUNGEN 

5.2. Bezirksorgane sind: 

a) der Bezirkstag 

b) der Bezirksausschuss 

c) der Bezirksvorstand 

d) die Bezirksfachausschüsse 

e) der Bezirksjugendtag 

f) die Bezirksjugendausschüsse 

g) das Bezirksgericht 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

  

5.3. Kreisorgane sind: 

a) der Kreistag 

b) der Kreisausschuss 

c) der Kreisvorstand 

d) die Kreisfachausschüsse 

e) der Kreisjugendtag 

f) die Kreisjugendausschüsse 

g) das Kreisgericht 
  

§ 6 VERBANDSTAG 

6.1. 
Der Verbandstag ist das oberste Organ des BTSV. Ihm gehö-
ren stimmberechtigt an: 

a) die Mitglieder des Verbandsausschusses (§7.1) 

BTSV SATZUNG 

§ 5 VERBANDS-, BEZIRKS-, KREISORGANE, -
ORDNUNGEN 

5.2. Bezirksorgane sind: 

a) der Bezirksfachtag 

b) der Bezirksausschuss 

c) der Bezirksvorstand 

d) die Bezirksfachausschüsse 

e) der Bezirksjugendtag 

f) die Bezirksjugendausschüsse 

g) das Bezirksgericht 

In einem Bezirk mit mehreren Fachgebieten wählt das Fachge-
biet mit den meisten aktiven Vereinen das Bezirksgericht. 

In einem Bezirk mit mehreren Fachgebieten stellt das Fachge-
biet mit den meisten aktiven Vereinen den Bezirks-Vertreter für 
BLSV-Bezirksversammlungen und er vertritt beim BLSV die In-
teressen aller Fachgebiete des Bezirks, oder beide Fachgebiete 
einigen sich auf einen Vertreter. 

Bei externen Zuschüssen, z.B. vom BLSV-Bezirk oder BLSV-
Kreis, einigen sich in einem Bezirk mit mehreren Fachgebieten 
die Bezirksfachwarte über die Verteilung solcher Zuschüsse auf 
die jeweiligen Fachgebiete, zum Beispiel im Verhältnis der akti-
ven Vereine. 

Die Bezirksfachwarte eines Bezirks verständigen sich dazu. 

 

5.3. Kreisorgane sind: 

a) der Kreisfachtag 

b) der Kreisausschuss 

c) der Kreisvorstand 

d) die Kreisfachausschüsse 

e) der Kreisjugendtag 

f) die Kreisjugendausschüsse 

g) das Kreisgericht 

  

§ 6 VERBANDSTAG 

6.1. 
Der Verbandstag ist das oberste Organ des BTSV. Ihm gehören 
stimmberechtigt an: 

a) die Mitglieder des Verbandsausschusses (§7.1) 
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b) die Delegierten der Bezirke (§13.3) 

c) die Bezirksjugendwarte (§12.2) 

d) die Ehrenmitglieder des BTSV (§6.4k) 

….. 

§ 7 VERBANDSAUSSCHUSS 

7.1. 
Der Verbandsausschuss ist nächst dem Verbandstag das füh-
rende Organ des BTSV. Ihn bilden: 

a) alle Mitglieder des Verbandspräsidiums (§8) 

b) die Landesfrauenwartin (§ 6.4e) 

c) die Landesfachwarte oder deren gewählte Vertreter (§ 10) 

d) die Bezirksvorsitzenden oder deren gewählte Vertreter 
(§15.1) 

e) der Referent für Verbandslehrwesen 

f) der Referent für Schulsport 

g) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

….. 

 
§ 12 JUGENDAUSSCHÜSSE 

. . . . . 

12.2 Die Bezirksjugendausschüsse bestehen aus dem/der Be-
zirksjugendwart/in, dem/der stellvertretenden Bezirksjugend-
wart/in, den Kreisjugendwarten/innen, einem/einer berufenen 
Jugendsprecher/in (bei Wahl nicht älter als 23 und nicht jünger 
als 14 Jahre), sowie den Kreisjugendsprechern/innen. 

§ 13 BEZIRKSTAG und BEZIRKSJUGENDTAG 

13.1 Es sind stimmberechtigt: 

a) die Mitglieder des Bezirksausschusses 

  

13.2 Die Bezirkstage treten alle 4 Jahre zusammen und müs-
sen zur Wahrung der Antragsfristen frühestens 8 Wochen, spä-
testens 4 Wochen vor den Verbandstagen stattfinden. 

  

13.3 Sie beraten, beschließen und wählen nach dem Vorbild 
des Verbandstages. Sie vollziehen darüber hinaus die Wahl der 
Delegierten für den nächsten Verbandstag und der Kassenprü-
fer. 

13.3.1 Jedem Bezirk steht je angefangene 50 Mannschaften 
ein Delegierter zu. Jede Spielart hat für je volle 50 Mannschaf-
ten Anspruch auf einen der Delegierten. Aus der überhängen-
den Mannschaftszahl sollten die in der Minderheit befindlichen 
Spielarten berücksichtigt werden. Grundlage für die Ermittlung 
ist die Beteiligung an den letzten Feldspielreihen im Faustball, 
Korbball, Korfball und Ringtennis, Hallenspielreihen im Prellball 
und Indiaca des BTSV und in den überverbandlichen Ligen. 
Voraussetzung für die Anrechnung einer Mannschaft ist die Er-
füllung der finanziellen Verpflichtungen. 

  

13.4 Die Bestimmungen der §§ 6.3, 6.5 gelten sinngemäß. 
Dem Verbandspräsidium sind zwei Protokollabschriften zuzulei-
ten. 

b) die Delegierten der Bezirke (§13.3) 

c) die Bezirksfachjugendwarte (§12.2) 

d) die Ehrenmitglieder des BTSV (§6.4k) 

….. 

§ 7 VERBANDSAUSSCHUSS 

7.1. 
Der Verbandsausschuss ist nächst dem Verbandstag das füh-
rende Organ des BTSV. Ihn bilden: 

a) alle Mitglieder des Verbandspräsidiums (§8) 

b) die Landesfrauenwartin (§ 6.4e) 

c) die Landesfachwarte oder deren gewählte Vertreter (§ 10) 

d) die Bezirksfachwarte oder deren gewählte Vertreter (§15.1) 

e) der Referent für Verbandslehrwesen 

f) der Referent für Schulsport 

g) der Referent für Freizeit- und Breitensport 

….. 

§ 12 JUGENDAUSSCHÜSSE 

. . . . . 

12.2 Die Bezirksjugendausschüsse bestehen aus dem/der Be-
zirksjugendwart/in, dem/der stellvertretenden Bezirksjugend-
wart/in, den Kreisjugendwarten/innen, einem/einer berufenen 
Jugendsprecher/in (bei Wahl nicht älter als 23 und nicht jünger 
als 14 Jahre), sowie den Kreisjugendsprechern/innen. 

§ 13 BEZIRKSFACHTAG 

13.1 Es sind stimmberechtigt: 

a) die Mitglieder des Bezirksfachausschusses 

  

13.2 Die Bezirksfachtage treten alle 4 Jahre zusammen und 
müssen zur Wahrung der Antragsfristen frühestens 8 Wochen, 
spätestens 4 Wochen vor den Verbandstagen stattfinden. 

  

13.3 Sie beraten, beschließen und wählen nach dem Vorbild 
des Verbandstages. Sie vollziehen darüber hinaus die Wahl der 
Delegierten für den nächsten Verbandstag und der Kassenprü-
fer. 

13.3.1 Jedem Bezirksfachausschuss steht je angefangene 75 
Mannschaften ein Delegierter zu. Jede Spielart hat für je volle 
50 Mannschaften Anspruch auf einen der Delegierten. Aus der 
überhängenden Mannschaftszahl sollten die in der Minderheit 
befindlichen Spielarten berücksichtigt werden. Grundlage für die 
Ermittlung ist die Beteiligung an den letzten Feldspielreihen im 
Faustball, Korbball, Korfball und Ringtennis, Hallenspielreihen 
im Korbball, Korfball, Ringtennis, Prellball und Indiaca des 
BTSV und in den überverbandlichen Ligen. Voraussetzung für 
die Anrechnung einer Mannschaft ist die Erfüllung der finanziel-
len Verpflichtungen. 

  

13.4 Die Bestimmungen der §§ 6.3, 6.5 gelten sinngemäß. 
Dem Verbandspräsidium sind zwei Protokollabschriften zuzulei-
ten. 
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13.5 Bezirksjugendtage nach dem Vorbild des Verbandsju-
gendtages sollen auch in den Bezirken gebildet werden. 

  

§ 14 KREISTAG und KREISJUGENDTAG 

14.1 Stimmberechtigt sind: 

a) die Kreisausschussmitglieder 

b) für jede betriebene Sportart ein Vertreter der kreisangehö-
rigen Vereine 

14.1.1 Mit beratender Stimme nehmen teil: 

a) der Vorsitzende des Kreisgerichts 

b) die Kassenprüfer 

  

14.2 Die für den Bezirkstag geltenden Bestimmungen sind 
sinngemäß anzuwenden. Für die Wahl der Delegierten zum 
Bezirkstag gilt unter sonst gleichen Bedingungen ein Schlüssel 
von 25 Mannschaften. 

14.3 Die für den Bezirksjugendtag geltenden Bestimmungen 
sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 15 BEZIRKSAUSSCHUSS, KREISAUSSCHUSS 

15.1 Bezirksausschuss, Kreisausschuss 

15.1.1 Bezirks- und Kreisausschuss sind nächst Bezirks- und 
Kreistag die führenden Organe ihrer Bereiche. 

Ihnen gehören an: 

a) Bezirksvorsitzender Kreisvorsitzender 

b) stellv. Bezirksvorsitzender 
 stellv. Kreisvorsitzender 

c) Bezirkskassenwart Kreiskassenwart 

d) Bezirksschriftführer Kreisschriftführer 

e) Bezirksjugendwart Kreisjugendwart 

f) Bezirkspressewart Kreispressewart 

g) Bezirksfrauenwart Kreisfrauenwart 

h) Bezirksfachwarte  Kreisfachwarte 

i) Kreisvorsitzende 

j) berufener Jugendsprecher  
 berufener Jugendsprecher 

k) berufene Jugendsprecherin  
 berufene Jugendsprecherin 

13.5 Bezirksjugendtage nach dem Vorbild des Verbandsju-
gendtages sollen auch in den Bezirken gebildet werden. 

  

§ 14 KREISFACHTAG 

14.1 Es sind stimmberechtigt: 

a) die Kreisfachausschussmitglieder 

b) die Vereine des Kreises und Fachgebiets (je Verein und 
Fachgebiet mit einer Stimme) 

14.1.1 Mit beratender Stimme nehmen teil: 

a) der Vorsitzende des Kreisgerichts 

b) die Kassenprüfer 

  

14.2 Die für den Bezirksfachtag geltenden Bestimmungen sind 
sinngemäß anzuwenden. Für die Wahl der Delegierten zum Be-
zirkstag gilt unter sonst gleichen Bedingungen ein Schlüssel 
von 25 Mannschaften. 

14.3 Die für den Bezirksjugendtag geltenden Bestimmungen 
sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 15 BEZIRKSFACHAUSSCHUSS 

15.1 Bezirksfachausschuss, Kreisfachausschuss 

15.1.1 Bezirks- und Kreisfachausschuss sind nächst Bezirks- 
und Kreisfachtag die führenden Organe ihrer Bereiche auf Be-
zirks- bzw. Kreisfachebene. 

 
Ihnen gehören an: 

a) Bezirksfachwart als Vorsitzender  
 Kreisfachwart als Vorsitzender 

b) stellv. Bezirksfachwart 
 stellv. Kreisfachwart 

c) Bezirksfachkassenwart    
 Kreisfachkassenwart 

d) Bezirksfachschriftführer   
 Kreisfachschriftführer 

e) Bezirksfachjugendwart    
 Kreisfachjugendwart 

f) Bezirksfachpressewart    
 Kreisfachpressewart 

g) Bezirksfrauenwart Kreisfrauenwart 

h) Bezirksfachwarte Kreisfachwarte 

i) Kreisfachwarte 

j) berufener Jugendsprecher  
 berufener Jugendsprecher 

k) berufene Jugendsprecherin  
 berufene Jugendsprecherin 

j) Bezirksgerichtsvorsitzender mit beratender Stimme 

k) zwei Kassenprüfer mit beratender Stimme 
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15.1.2 In Bezirken und Kreisen, in denen es nur einen Be-
zirks- bzw. Kreisfachausschuss gibt, können die Fachwarte den 
Bezirks- bzw. Kreisausschuss gemäß § 15.1.1 a) bis k) bzw. 
den Bezirks- bzw. Kreisvorstand gemäß § 15.2.1 und § 15.2.2 
bilden. 

15.1.3 In den Bezirken und Kreisen, in denen es zwei oder 
mehrere Bezirks- bzw. Kreisfachausschüsse mehrerer Fachge-
biete gibt, wählen die Fachwarte den Bezirks-, bzw. Kreisaus-
schuss gemäß § 15.1.1 a) bis k) bzw. den Bezirks- bzw. Kreis-
vorstand gemäß § 15.2.1 und § 15.2.2 

  

15.2 Bezirksvorstand, Kreisvorstand 

15.2.1 Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende, Kassen-
wart und Jugendwart bilden den Bezirksvorstand. 

  

15.2.2 Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende, Kassen-
wart und Jugendwart bilden den Kreisvorstand. 

15.2.3 Die Bestimmungen der Ziffern 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 8.3, 
8.5, 8.6, 13.2 (Halbsatz 2), 13.4 gelten sinngemäß. Dem Be-
zirks- und Kreisausschuss obliegt die Festlegung von Bezirks- 
bzw. Kreisveranstaltungen sowie der Bezirks- und Kreismeis-
terschaften. 

 

 

  

§ 16 EINBERUFUNG, BESCHLUSSFÄHIGKEIT, BE-
SCHLUSSFASUNG 

16.1 Es sind einzuberufen unter Angabe der Tagesordnung: 

a) Verbands-, Bezirks- und Kreistage 6 Wochen vor dem Ta-
gungstermin durch schriftliche Einladung und Bekanntgabe im 
amtlichen Mitteilungsblatt des BTSV. Anträge sind mindestens 
3 Wochen vorher der Geschäftsstelle des BTSV bzw. den Be-
zirksvorsitzenden oder Kreisvorsitzenden schriftlich zuzuleiten. 

Anträge zum Verbandstag und Verbandsausschuss, die ein 
Fachgebiet betreffen, sind zuvor dem jeweiligen Fachwart zu-
zuleiten. 

b) Verbands-, Bezirks- und Kreisausschüsse 4 Wochen vor 
der Sitzung. Anträge sind 3 Wochen vorher bei den Vorsitzen-
den einzureichen. 

 
 
16.2 Es sind beschlussfähig: 

a) Verbands-, Bezirks- und Kreistag, Verbands- und Bezirks-
ausschuss, Verbands- und Bezirksjugendausschuss ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen, 

 

b) alle übrigen Organe, wenn wenigsten die Hälfte der 
Stimmberechtigten anwesend ist. 

15.1.2 In Bezirken und Kreisen, in denen es nur einen Be-
zirks- bzw. Kreisfachausschuss gibt, können die Fachwarte den 
Bezirks- bzw. Kreisausschuss gemäß § 15.1.1 a) bis k) bzw. 
den Bezirks- bzw. Kreisvorstand gemäß § 15.2.1 und § 15.2.2 
bilden. 

15.1.3 In den Bezirken und Kreisen, in denen es zwei oder 
mehrere Bezirks- bzw. Kreisfachausschüsse mehrerer Fachge-
biete gibt, wählen die Fachwarte den Bezirks-, bzw. Kreisaus-
schuss gemäß § 15.1.1 a) bis k) bzw. den Bezirks- bzw. Kreis-
vorstand gemäß § 15.2.1 und § 15.2.2 

  

15.2 Bezirksvorstand, Kreisvorstand 

15.2.1 Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende, Kassenwart 
und Jugendwart bilden den Bezirksvorstand. 

  

15.2.2 Vorsitzender, stellvertretende Vorsitzende, Kassenwart 
und Jugendwart bilden den Kreisvorstand. 

15.2.3 Die Bestimmungen der Ziffern 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 8.3, 
8.5, 8.6, 13.2 (Halbsatz 2), 13.4 gelten sinngemäß. Dem Be-
zirks- und Kreisausschuss obliegt die Festlegung von Bezirks- 
bzw. Kreisveranstaltungen sowie der Bezirks- und Kreismeister-
schaften. 

15.2 Dem Bezirksfachausschuss bzw. Kreisfachausschuss ob-
liegt die Festlegung von Bezirks- bzw. Kreisfachveranstaltun-
gen, sowie des Spielbetriebs auf Bezirks und Kreisebene im 
Fachgebiet. 

§ 16 EINBERUFUNG, BESCHLUSSFÄHIGKEIT, BE-
SCHLUSSFASUNG 

16.1 Es sind einzuberufen unter Angabe der Tagesordnung: 

a) Verbandstage, Verbandsfachtage, Bezirksfachtage und 
Kreisfachtage 6 Wochen vor dem Tagungstermin durch schriftli-
che Einladung und Bekanntgabe im amtlichen Mitteilungsblatt 
des BTSV. Anträge sind mindestens 3 Wochen vorher der Ge-
schäftsstelle des BTSV bzw. den Bezirksvorsitzenden oder 
Kreisvorsitzenden schriftlich zuzuleiten. 

Anträge zum Verbandstag und Verbandsausschuss, die ein 
Fachgebiet betreffen, sind zuvor dem jeweiligen Fachwart zuzu-
leiten. 

b) Verbandsausschüsse, Verbandsfachausschüsse, Bezirks-
fachausschüsse und Kreisfachausschüsse mindestens 4 Wo-
chen vor der Sitzung. Anträge sind mindestens 3 Wochen vor-
her bei den Vorsitzenden einzureichen. 

16.2 Es sind beschlussfähig: 

a) Verbandstag, Verbandsfachtag, Bezirksfachtag und Kreis-
fachtag, Verbandsausschuss, Verbandsfachausschuss, Be-
zirksfachausschuss und Kreisfachausschuss ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen, 

b) alle übrigen Organe, wenn wenigsten die Hälfte der 
Stimmberechtigten anwesend ist. 
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16.3 Es beschließen: 

a) Verbands-, Bezirks- und Kreistag, Verbands- und Bezirks-
ausschuss, Verbands- und Bezirksjugendausschuss mit Mehr-
heit der abgegebenen, gültigen Stimmen, Stimmenthaltungen 
zählen wie ungültige Stimmen, bei Stimmengleichheit ist ein 
Antrag abgelehnt. 

b) die übrigen Organe mit der Mehrheit der bei der Abstim-
mung anwesenden Stimmberechtigten, bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

 
BTSV GESCHÄFTSORDNUNG 

2. VERSAMMLUNGEN, SITZUNGEN 

. . . . . 

2.1.5 Verbands-, Bezirks- und Kreistage sind öffentlich, wenn 
die Versammlung nichts anderes bestimmt. Alle übrigen Tagun-
gen sind nicht öffentlich. 

  

2.2 EINBERUFUNG 

2.2.1 Die Tagungen werden von den Vorsitzenden der zu-
ständigen Vorstände oder Ausschüsse oder deren gewählten 
Stellvertretern unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich 
einberufen. Für Verbands-, Bezirks- und Kreistage ist die Ein-
berufung außerdem im Mitteilungsblatt des BTSV zu veröffentli-
chen. 

2.2.2 Es sind einzuberufen: 

a) Verbands-, Bezirks- und Kreistage 6 Wochen vor dem 
Versammlungstermin (Satzung § 16.1 a) 

b) Verbands-, Bezirks- und Kreisausschuss 4 Wochen vor 
dem Tagungstermin (Satzung § 16.1 b) 

. . . . . 

2.4 TAGESORDNUNG 

2.4.4 Die Tagesordnung des Verbandstages hat die Berichte 
des Präsidenten, der Geschäftsführung, des Vize-Präsidenten 
für Finanzen, des Vize-Präsidenten für Sport, der Landesfach-
warte, der Landesfrauenwartin, des Landesjugendwartes, des 
Referenten für Rechtswesen, des Referenten für Öffentlich-
keitsarbeit, des Referenten für Verbandslehrwesen, des Vorsit-
zenden des Verbandsgerichts und der Bezirksvorsitzenden 
über die vergangene Tagungsperiode vorzusehen. 
 
 
3.2 VERTRETUNGSBEFUGNIS 

3.2.8 Das Verbandspräsidium hat das Recht, Anordnungen 
und Beschlüsse der Bezirke außer Wirksamkeit zu setzen, 
wenn sie mit den Satzungen und Ordnungen des BTSV oder 
Anordnungen von Verbandsorganen im Widerspruch stehen. 
Dem Bezirksvorstand steht das Recht des Einspruchs beim 
Verbandsgericht zu. 

3.2.8.1 Der Bezirksvorstand ist in gleicher Weise Aufsichtsor-
gan für die Kreise. Über Einsprüche befindet das Verbandsprä-
sidium, dessen Entscheidung auf Antrag nach 1.4.4 c) RSO 
vom Verbandsgericht überprüft wird. 

16.3 Es beschließen: 

a) Verbandstag, Verbandsfachtag, Bezirksfachtag und Kreis-
fachtag, Verbandsausschuss, Verbandsfachausschuss, Be-
zirksfachausschuss und Kreisfachausschuss mit Mehrheit der 
abgegebenen, gültigen Stimmen, Stimmenthaltungen zählen 
wie ungültige Stimmen, bei Stimmengleichheit ist ein Antrag ab-
gelehnt. 

b) die übrigen Organe mit der Mehrheit der bei der Abstim-
mung anwesenden Stimmberechtigten, bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

BTSV GESCHÄFTSORDNUNG 

2. VERSAMMLUNGEN, SITZUNGEN 

. . . . . 

2.1.5 Verbandsfachtage, Bezirksfachtage und Kreisfachtage 
sind öffentlich, wenn die Versammlung nichts anderes be-
stimmt. Alle übrigen Tagungen sind nicht öffentlich. 

  

2.2 EINBERUFUNG 

2.2.1 Die Tagungen werden von den Vorsitzenden der zustän-
digen Vorstände oder Ausschüsse oder deren gewählten Stell-
vertretern unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich ein-
berufen. Für Verbands-, Bezirks- und Kreisfachtage ist die Ein-
berufung außerdem im Mitteilungsblatt des BTSV zu veröffentli-
chen.2.2.2 Es sind einzuberufen: 

a) Verbands-, Bezirks- und Kreisfachtag 6 Wochen vor dem 
Versammlungstermin (Satzung § 16.1 a) 

b) Verbands-, Bezirks- und Kreisfachausschuss 4 Wochen 
vor dem Tagungstermin (Satzung § 16.1 b) 

. . . . . 

  

2.4 TAGESORDNUNG 

2.4.4 Die Tagesordnung des Verbandstages hat die Berichte 
des Präsidenten, der Geschäftsführung, des Vize-Präsidenten 
für Finanzen, des Vize-Präsidenten für Sport, der Landesfach-
warte, der Landesfrauenwartin, des Landesjugendwartes, des 
Referenten für Rechtswesen, des Referenten für Öffentlichkeits-
arbeit, des Referenten für Verbandslehrwesen, des Vorsitzen-
den des Verbandsgerichts, Bezirksfachwarte und Bezirksfachju-
gendwarte über die vergangene Tagungsperiode vorzusehen. 

  

3.2 VERTRETUNGSBEFUGNIS 

3.2.8 Das Verbandspräsidium hat das Recht, Anordnungen 
und Beschlüsse der Landesfachgebiete und Bezirke außer 
Wirksamkeit zu setzen, wenn sie mit den Satzungen und Ord-
nungen des BTSV oder Anordnungen von Verbandsorganen im 
Widerspruch stehen. Dem Landesfachwart und Bezirksfachwart 
steht das Recht des Einspruchs beim Verbandsgericht zu. 

3.2.8.1 Der Bezirksfachwart ist in gleicher Weise Aufsichtsorgan 
für die Kreise. Über Einsprüche befindet das Verbandspräsidi-
um, dessen Entscheidung auf Antrag nach 1.4.4 c) RSO vom 
Verbandsgericht überprüft wird. 
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BTSV JUGENDORDNUNG 

5 BEZIRKSJUGENDTAG 

Die Bestimmungen über den Verbandsjugendtag (Ziffer 3 JO) 
gelten für den Bezirksjugendtag sinngemäß. Für die Wahl der 
Delegierten zum Verbandsjugendtag gilt § 13.3.1 der Satzung 
sinngemäß. 

  

6 BEZIRKSJUGENDAUSSCHUSS 

Die Bestimmungen über den Verbandsjugendausschuss (Ziffer 
4 JO) gelten für die Bezirksjugendausschüsse sinngemäß. 

  

7 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

7.1 Jugendwart, Jugendsprecher 

7.1.2 Jugendsprecher dürfen bei ihrer Berufung nicht älter als 
23 und nicht jünger als 16 Jahre (ausgenommen Bezirk und 
Kreis 14 Jahre) sein. 

7.2 Der Ablauf der Tagungen von Verbands- und Bezirksju-
gendtag, sowie Verbands- und Bezirksjugendausschuss regelt 
sich nach der Geschäftsordnung. Es gelten die Bestimmungen 
für Versammlungen (GO 2.1.2, 2.7.1 a, 2.7.4 a). 

. . . . . 

  

7.4 Zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben 
können Sonderausschüsse auf Landes- und Bezirksebene ge-
bildet werden. Sie fassen ihre Arbeitsergebnisse in Vorschlä-
gen zusammen, über die der Verbands- der Bezirksjugendtag 
bzw. der Verbands- und Bezirksjugendausschuss beschließt. 

  

7.5 Die Geschäftsstelle des BTSV kann im Einvernehmen 
mit deren Leiter mit Arbeiten für den Verbandsjugendtag bzw. 
Verbandsjugendausschuss beauftragt werden. 

  

BTSV FINANZORDNUNG 

3.3 RECHNUNGSLEGUNG DER ORGANE UND GLIEDE-
RUNGEN 

3.3.1 Die Kreisorgane sind in ihren Kreistagen bzw. Kreisaus-
schüssen, die der Bezirke in ihren Bezirkstagen bzw. Bezirks-
ausschüssen zur Rechnungslegung verpflichtet. 

BTSV JUGENDORDNUNG 

5 BEZIRKSJUGENDTAG 

Die Bestimmungen über den Verbandsjugendtag (Ziffer 3 JO) 
gelten für den Bezirksjugendtag sinngemäß. Für die Wahl der 
Delegierten zum Verbandsjugendtag gilt § 13.3.1 der Satzung 
sinngemäß. 

  

6 BEZIRKSJUGENDAUSSCHUSS 

Die Bestimmungen über den Verbandsjugendausschuss (Ziffer 
4 JO) gelten für die Bezirksjugendausschüsse sinngemäß. 

  

7 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

7.1 Fachjugendwart 

7.1.2 Jugendsprecher dürfen bei ihrer Berufung nicht älter als 
23 und nicht jünger als 16 Jahre (ausgenommen Bezirk und 
Kreis 14 Jahre) sein. 

7.2 Der Ablauf der Tagungen von Verbands- und Bezirksju-
gendtag, sowie Verbands- und Bezirksjugendausschuss regelt 
sich nach der Geschäftsordnung. Es gelten die Bestimmungen 
für Versammlungen (GO 2.1.2, 2.7.1 a, 2.7.4 a). 

. . . . . 

  

7.4 Zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben 
können Sonderausschüsse auf Landes- und Bezirksebene ge-
bildet werden. Sie fassen ihre Arbeitsergebnisse in Vorschlägen 
zusammen, über die der Verbandstag der Bezirksfachtag bzw. 
der Verbandsausschuss und Bezirksfachausschuss beschließt. 

  

7.5 Die Geschäftsstelle des BTSV kann im Einvernehmen 
mit deren Leiter mit Arbeiten für den Verbandsjugendtag bzw. 
Verbandsjugendausschuss beauftragt werden. 

  

BTSV FINANZORDNUNG 

3.3 RECHNUNGSLEGUNG DER ORGANE UND GLIEDE-
RUNGEN 

3.3.1 Die Kreisorgane sind in ihren Kreisfachtagen bzw. Kreis-
fachausschüssen, die der Bezirke in ihren Bezirksfachtagen 
bzw. Bezirksfachausschüssen zur Rechnungslegung verpflich-
tet. 

Begründung Aufhebung von Bezirksausschüssen und Verlagerung der Aufgaben in die Bezirksfachausschüsse als Synergie-
effekt und Einsparung von Kosten. Gleiches gilt auf Kreisebene. 

Auflösung des Bezirksjugendtages und Bezirksjugendausschusses. Die Jugendthemen werden im Bezirksfach-
ausschuss übernommen. (wie es praktisch auch schon in den letzten Jahren geregelt wird). 

Frei werdende Funktionäre sollen für andere Ämter gewonnen werden, z.B. um Ämterhäufungen zu reduzieren. 

Gültigkeit Ab Verbandstag 2022 

Beschluss am Verbandstag 
durch Briefwahl 

Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. 
29 x JA 
  1 x NEIN 
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Antrag 7 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Änderung Verbandsspielausschuss 

betrifft BTSV Satzung – BTSV Geschäftsordnung – BTSV Landesspielordnung 

alte Fassung neue Fassung 

BTSV SATZUNG 

§ 9 VERBANDSSPIELAUSSCHUSS 

9.1 Dem Verbandsspielausschuss obliegt die fachliche Füh-
rung, Betreuung, und Vertretung des Verbandes. Er tritt min-
destens einmal im Jahr zusammen. Er kann zusammen mit 
dem Verbandsausschuss und Verbandstag ausgeführt werden. 

  

 
 

 

 

Er besteht aus: 

a) den Mitgliedern des Verbandspräsidiums 

b) den Landesfachwarten oder deren gewählten Vertretern 

c) dem Referenten für Verbandslehrwesen 

d) dem Referenten für Schulsport 

e) dem Referenten für Freizeit- und Breitensport 

9.2 Näheres bestimmt die Landesspielordnung. 

  

BTSV GESCHÄFSTORDNUNG 

2 VERSAMMLUNGEN, SITZUNGEN 

. . . . . 

2.1.2.1 Sitzungen werden in Vorständen und Ausschüssen der 
gleichen Ebene des Verbandes abgehalten (horizontale Zu-
sammensetzung z.B. Verbandspräsidium, Verbandsspielaus-
schuss, Bezirksfachausschuss). 

  

BTSV LANDESSPIELORDNUNG 

2 LEITUNG DES SPIELWESENS 

Die fachliche Betreuung des Spielwesens im BTSV besorgen: 

a) der Verbandsspielausschuss (Satzung § 9) 

b) die Verbands-, Bezirks- und Kreisfachausschüsse der 
Spielarten (Satzung § 10) 

c) die Fachtagungen des BTSV, der Bezirke und Kreise 

d) Arbeitstagungen der Verbandsligen 

  

2.1 VERBANDSSPIELAUSSCHUSS 

Der Verbandsspielausschuss ist das oberste Organ des BTSV. 

Ihm obliegt: 

BTSV SATZUNG 

§ 9 VERBANDSSPIELAUSSCHUSS 

9.1 Dem Verbandsspielausschuss obliegen fachlich über-
greifende Aufgaben des Verbandes im Spielbetrieb. 

Bei Bedarf tritt der Verbandsspielausschuss im Verbandstag o-
der Verbandsausschuss mit einem eigenen Tagesordnungs-
punkt zusammen. Beschlüsse fassen ausschließlich die Mitglie-
der des Verbandsspielausschusses. 

In dringenden Fällen kann der Verbandsspielausschuss auch 
eigenständig zusammentreffen. 

 
 
Er besteht aus: 

a) den Mitgliedern des Verbandspräsidiums 

b) den Landesfachwarten oder deren gewählten Vertretern 

c) dem Referenten für Verbandslehrwesen 

d) dem Referenten für Schulsport 

e) dem Referenten für Freizeit- und Breitensport 

9.2 Näheres bestimmt die Landesspielordnung. 

  

BTSV GESCHÄFSTORDNUNG 

2 VERSAMMLUNGEN, SITZUNGEN 

. . . . . 

2.1.2.1 Sitzungen werden in Vorständen und Ausschüssen der 
gleichen Ebene des Verbandes abgehalten (horizontale Zusam-
mensetzung z.B. Verbandspräsidium, Verbandsausschuss, Be-
zirksfachausschuss). 

  

BTSV LANDESSPIELORDNUNG 

2 LEITUNG DES SPIELWESENS 

Die fachliche Betreuung des Spielwesens im BTSV besorgen: 

a) der Verbandsspielausschuss (Satzung § 9) 

b) die Verbands-, Bezirks- und Kreisfachausschüsse der 
Spielarten (Satzung § 10) 

c) die Fachtagungen des BTSV, der Bezirke und Kreise 

d) Arbeitstagungen der Verbandsligen 

  

2.1 VERBANDSSPIELAUSSCHUSS 

Der Verbandsspielausschuss ist das oberste Organ des BTSV. 

Ihm obliegt: 
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a) die Vertretung des BTSV in nationalen Fachverbänden 
(Satzung BTSV § 9) 

b) die Durchführung der fachlichen Beschlüsse des Ver-
bandstages und des Verbandsausschusses 

c) Rahmenplanung für den Spielbetrieb 

d) die Koordinierung von Arbeit und Beschlüssen der Fach-
ausschüsse 

e) das Ausarbeiten der Landesspielordnung 

f) die Bildung und Veränderung überbezirklicher Spielklas-
sen 

g) die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Turnspiele 

  

2.2. FACHAUSSCHÜSSE 

2.2.1 Aufgaben der Verbandsfachausschüsse sind für ihre 
Spielarten 

. . . . . 

 

 

  

3.5 TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

3.5.1 Die Zahl der teilnahmeberechtigten Mannschaften an 
Verbandsligarunden wird vom Verbandsspielausschuss 
(Satzung § 9, LSO 2.1 f)) bzw. Bezirks- und Kreisorgangen 
(Satzung §§ 13.3, 14.2, 15.3) bestimmt. 

a) die Vertretung des BTSV in nationalen Fachverbänden 
(Satzung BTSV § 9) 

b) die Durchführung der fachlichen Beschlüsse des Ver-
bandstages und des Verbandsausschusses 

c) Rahmenplanung für den Spielbetrieb 

d) die Koordinierung von Arbeit und Beschlüssen der Fach-
ausschüsse 

e) das Ausarbeiten der Landesspielordnung 

f) die Bildung und Veränderung überbezirklicher Spielklas-
sen 

g) die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Turnspiele 

  

2.2. FACHAUSSCHÜSSE 

2.2.1 Aufgaben der Verbandsfachausschüsse sind für ihre 
Spielarten 

. . . . . 

k) Vertretung des BTSV in nationalen Fachverbänden 

l) die Durchführung der fachlichen Beschlüsse des Ver-
bandstages und des Verbandsausschusses 

3.5 TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

3.5.1 Die Zahl der teilnahmeberechtigten Mannschaften an 
Verbandsligarunden wird vom zuständigen Landesfachwart 
(Satzung § 9, LSO 2.1 f)) bzw. Bezirks- und Kreisorgangen 
(Satzung §§ 13.3, 14.2, 15.3) bestimmt. 

Begründung Der Verbandsspielausschuss hat keine permanenten Themen, sodass er nicht verpflichtend jährlich tagen 
muss. Aus diesem Grund soll der Verbandsspielausschuss – wenn er eigene Themen hat – im Rahmen des 
Verbandstages oder Verbandsausschusses mit einem eigenen Tagesordnungspunkt zusammentreten. 

Gültigkeit Ab den jeweiligen Neuwahlen im Verbandstag, in den Bezirkstagen und Kreistagen 2022 

Beschluss am Verbandstag 
durch Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
30 x JA 
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Antrag 8 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Vertretungsbefugnis: 
Feststellung von höherer Gewalt und Regelungen Spielbetrieb für diesen Fall 

betrifft BTSV Geschäftsordnung Ziffer 3.2.9 

Neue Fassung 

3.2.9 

In Fällen von höherer Gewalt, die sich über einen längeren Zeitraum von Tagen oder Wochen erstrecken, können die Bestimmun-
gen der 

a) BTSV Spielordnungen kurzfristig verändert oder außer Kraft gesetzt werden und 

b) BTSV Finanzordnung und BTSV Rechts- und Strafordnung kurzfristig verändert werden. 

Die Feststellung, dass ein solcher Fall von höherer Gewalt vorliegt, trifft das Präsidium für einen jeweils zu bestimmenden und zeit-
lich begrenzten Zeitraum. Das Präsidium darf den festgelegten Zeitraum bei Bedarf nachträglich wiederholt verändern, wenn es die 
Situation erfordert. 

Spielpläne, Wettkampfbestimmungen und Mannschaftsmeldegelder (bzw. Verbandsbeiträge) können in diesem Fall und in diesem 
Zeitraum von den Landesfachwarten im Einvernehmen mit dem Präsidium verändert werden. 

Diese Regelung bezieht sich ausdrücklich auch auf die Möglichkeit, Ligabetrieb und Meisterschaften auszusetzen und neu anzuset-
zen, auch mit verkürzten Spielplänen, oder abzubrechen mit oder ohne Abschlusswertung, auch hinsichtlich weiterer Qualifikatio-
nen oder Abstiegsregelungen. 

Bei Handlungen in diesem Fall der höheren Gewalt ohne oder gegen das Einvernehmen mit dem Präsidium lehnt das Präsidium 
jegliche Verantwortung ab. 

Begründung Die aktuelle Corona-Krise hat das Präsidium und die Landesfachwarte zu Handlungen und Entscheidungen veran-
lasst, die bisher in den BTSV-Ordnungen nicht geregelt und vorgesehen waren. 

Dabei hat sich herausgestellt, dass Entscheidungen – wie jetzt in der Corona-Krise – nicht allein von den Landes-
fachgebieten oder Bezirken getroffen werden dürfen, wenn es zum Beispiel finanzielle Auswirkungen auf den ge-
samten finanziellen Jahreshaushalt hat, oder wenn – wie aktuell – Notfallgesetze zu beachten sind. (u.a. geht nicht, 
dass in mehr als einem Fall Ligabetrieb von einem Fachgremium ausgesetzt wird und stattdessen Turniere geplant 
werden). 

Für die Zukunft soll allen betroffenen Gremien der Fall von höherer Gewalt über einen längeren Zeitraum einen kla-
ren Handlungsspielraum geben. 

Für den Spielbetrieb geht es vornehmlich darum, an die Situation angepasste Spielpläne entwickeln zu können, o-
der einen Spielbetrieb abbrechen zu können, bei Bedarf auch mit Entscheidungen über weitere Qualifikationen o-
der Abstiegsregeln, sowie der Änderung oder Aussetzung von Bußgeldern. 

Der Zusatz „… für einen längeren Zeitraum …“ soll differenzieren, dass tagesabhängige höhere Gewalt – z.B. Un-
wetter mit lokalen Schäden – in dieser Ziffer nicht gemeint ist. Dieser Antrag bezieht sich auf Fälle höherer Gewalt 
wie die Corona-Krise oder die Hochwasserschäden in Sachsen, die über einen längeren Zeitraum einen geregelten 

Gültigkeit Ab sofort 

Beschluss am Verbandstag durch 
Briefwahl 

Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. 
28 x JA 
  2 x NEIN 
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Antrag 9 

Antragstellung 22.01.2020 

Veranstaltung Außerordentlicher Verbandstag 2020 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Einführung Bußgelder bei Vergehen in der Spielberechtigung 

betrifft BTSV Rechts- und Strafordnung 

alte Fassung neue Fassung 

3.2. GELDBUßEN IM SPIELVERKEHR 

….. 

a) Spielen ohne Startpass je Spieler und Spiel 
 10 € 

b) Spielen ohne Spielberechtigung je Spieler und Spieltag 
neben Spielverlust (LSO 3.1.6, 3.1.6.1) € 40,-- 
Der Spielverlust entfällt im Korbball, wenn die Nachvermes-
sung der Korbhüterin einen Wert zwischen 175 cm und 180 cm 
ergibt. 

  

  

3.2. GELDBUßEN IM SPIELVERKEHR 

….. 

a) Spielen ohne Startpass je Spieler und Spiel 
 10 € 

a1) Feststellung von vorsätzlich falschen persönlichen Anga-
ben in der Startberechtigung, von Doppelausstellungen von 
Spielberechtigungen oder Spielen unter dem Namen einer ande-
ren Person € 100,-- 

b) Spielen ohne Spielberechtigung je Spieler und Spieltag 
neben Spielverlust (LSO 3.1.6, 3.1.6.1) € 50,-- 
Der Spielverlust entfällt im Korbball, wenn die Nachvermessung 
der Korbhüterin einen Wert zwischen 175 cm und 178 cm ergibt. 

Begründung Die Einführung des DTB-Startpasssystems und der Spielberechtigung in faustball.de, sowie die 
Ausstellung von Wettkampfkarten erfolgt im Gegensatz zu früheren Jahren in einem vereinfach-
ten Verfahren, zum Teil ohne Kontrollfunktion und ohne Passbild. Aus diesem Grund muss vor 
möglichen Falschangaben, die nur schwer zu erkennen sind, ein deutlich höheres Bußgeld als 
Abschreckung festgelegt werden. 

Gültigkeit Ab Hallenrunde 2020/21 (ab 1.7.2020) 

Beschluss am Verbandstag 
durch Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
30 x JA 
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Antrag 10 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Verlängerung der Gültigkeit von Wettkampfkarten 

betrifft BTSV Spielordnung Korbball + BTSV Spielordnung Faustball 

alte Fassung neue Fassung 

BTSV SpOK 

7.1. PASSORDNUNG 

….. 

7.1.7 Die Gültigkeit der Spielberechtigung wird auf fünf Jahre 
festgelegt. 

 

  

BTSV SpOF 

4.3.3.3.  Startpass bzw. Wettkampfkarte 

….. 

4.3.3.3.7   Gültigkeitsdauer Hallenrunde 

Startpässe und Wettkampfkarten, die zum Jahresende ablau-
fen, behalten in der Hallenrunde ihre Gültigkeit bis zum Ende 
des betreffenden Wettkampf- bzw. Spieljahres (30. Juni des 
Folgejahres). 

  

  

BTSV SpOK 

7.1. PASSORDNUNG 

….. 

7.1.7 Die Gültigkeit der Spielberechtigung auf Wettkampfkarten 
wird auf drei Jahre festgelegt. Bei Jugendlichen wird die Gültig-
keit der Wettkampfkarte erweitert und bis zur Erreichung des 18. 
Lebensjahres ausgestellt. 

  

BTSV SpOF 

4.3.3.3.  Startpass bzw. Wettkampfkarte 

….. 

4.3.3.3.7   Gültigkeitsdauer 

Wettkampfkarten werden für die Dauer von einem Jahr ausge-
stellt. 

Bei Jugendlichen wird die Gültigkeit der Wettkampfkarte erweitert 
und bis zur Erreichung des 18. Lebensjahres ausgestellt. 

Startpässe und Wettkampfkarten, die zum Jahresende ablaufen, 
behalten in der Hallenrunde ihre Gültigkeit bis zum Ende des be-
treffenden Wettkampf- bzw. Spieljahres (30. Juni des Folgejah-
res). 

Begründung Wettkampfkarten sind in der Übergangsphase 2019 / 2020 für die Dauer von einem Jahr ausgestellt worden. Da 
das Fachgebiet Korbball entschieden hat, Wettkampfkarten für den Spielbetrieb im BTSV weiterhin zu verwen-
den, wird aus Gründen der Vereinfachung in den Vereinen und in der BTSV-Geschäftsstelle die Wettkampfkarte 
künftig für die Dauer von drei Jahren ausgestellt. 

Für das Fachgebiet Faustball läuft der Gebrauch von Wettkampfkarten am Ende der Feldrunde 2020 aus. Die 
Faustballer werden die Spielberechtigung ab der Hallenrunde 2020/21 in faustball.de vornehmen. Deshalb wer-
den Wettkampfkarten für Faustball weiterhin nur für ein Jahr ausgestellt. 

Da die Ausstellung von Wettkampfkarten für Jugendliche gebührenfrei erfolgt, werden diese bei Jugendlichen für 
die Dauer bis zur Erreichung des 18. Lebensjahres ausgestellt. 

Gültigkeit Ab Veröffentlichung im Turnspielreport 2020/04. 

Beschluss am Verbandstag durch 
Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
30 x JA 
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Antrag 11 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Gebührenerhöhung von Wettkampfkarten 

betrifft BTSV Finanzordnung 

alte Fassung neue Fassung 
 
10.3 
Gebühren für Spielberechtigung (Passwesen) 

10.3.1 
Die Gebühren für die Spielberechtigung (Passwesen) betragen: 

 Männer/Frauen Jugend 

Erstausstellung 5,-- € 0,-- € 

Neuausstellung nach Ablauf der Gültigkeit 
 5,-- € 0,-- € 

Passumschreibung wegen Vereinswechsel 
 5,-- € 0,-- € 
Passanforderung bei früheren Verein 
 5,-- € 0,-- € 
sonstige Passänderungen 
 5,-- € 0,-- € 

  

10.3 
Gebühren für Spielberechtigung (Wettkampfkarten) 

10.3.1 
Die Gebühren für die Spielberechtigung (Wettkampfkarten) be-
tragen: 

 Männer/Frauen Jugend 

Erstausstellung 10,-- € 0,-- € 

Neuausstellung nach Ablauf der Gültigkeit 
 10,-- € 0,-- € 

Neuausstellung bei Verlust 
 10,-- € 0,-- € 

Neuausstellung wegen Änderung von Personaldaten 10,-- €
 0,-- € 

PassUmschreibung wegen Vereinswechsel 
 10,-- € 0,-- € 
Passanforderung bei früheren Verein 
 5,-- € 0,-- € 
sonstige Passänderungen 
 10,-- € 0,-- € 

Wenn auf Anträgen von Wettkampfkarten die DTB-ID des Spie-
lers aufgeführt ist, wird die Wettkampfkarte gebührenfrei ausge-
stellt. 

Begründung Siehe Antrag 10. 

Diese Regelung gilt für Korbball. 

Indiaca, Prellball, Korfball und Ringtennis verwenden in ihrem Spielbetrieb keine Wettkampfkarten. 

Für Faustball läuft die Verwendung von Wettkampfkarten mit Ende der Feldrunde 2020 aus. Deshalb werden 
Wettkampfkarten für Faustball weiterhin nur für ein Jahr zu 5 EUR ausgestellt. Faustball wird wegen der Kurzfris-
tigkeit nicht mehr extra in der Finanzordnung Ziff. 10.3.1 aufgenommen. Die Regelung für Faustball wird aber im 
Protokoll des Verbandstages aufgenommen. 

Gültigkeit Ab Veröffentlichung im Turnspielreport 2020/05. 

Beschluss am Verbandstag durch Brief-
wahl 

Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. 
28 x JA 
  2 x ENTHALTUNG 
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Antrag 12 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Versandkosten bei Rechnungsstellung von Wettkampfkarten in der BTSV-Geschäftsstelle 

betrifft BTSV Finanzordnung 

alte Fassung neue Fassung 

10.3.3 
Zu den Beiträgen kommen noch die Versandkosten 

10.3.3 
Zu den Beiträgen kommen noch die Versandkosten 

Begründung Für Jugendliche werden Wettkampfkarten gebührenfrei ausgestellt. Das hat den Zweck der Jugendförderung. 
Dabei macht es keinen Sinn, eine Rechnung für Porto über z.B. 0,80 EUR zu stellen. Bei den Erwachsenen ist 
das Porto in der Gebühr kalkuliert. 

Porto wird seit Einführung von Wettkampfkarten nicht mehr verrechnet. Dieser Antrag ist eine formelle Nach-
besserung. 

Gültigkeit Ab Veröffentlichung im Turnspielreport 2020/05. 

Beschluss am Verbandstag durch Brief-
wahl 

Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. 
29 x JA 
  1 x ENTHALTUNG 

Antrag 13 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Teilnahme am DTB-Startpasssystem (Gymnet + DTB Turnportal) für den Spielbetrieb im BTSV 

betrifft BTSV Spielordnung Korbball + BTSV Spielordnung Faustball 

alte Fassung neue Fassung 

BTSV SpOK 

7.1. Passwesen 

BTSV SpOK 

7.1. Passwesen 

Die Startberechtigung bezeichnet das allgemeine Startrecht für 
die Ebenen, für die eine Pflicht zum Erwerb einer DTB-ID und 
Jahresmarke besteht. 

Die Spielberechtigung bezeichnet die vom BTSV kontrollierte 
Berechtigung des Spielereinsatzes in einer Mannschaft gemäß 
Startpass oder Wettkampfkarte. 

Eine Spielberechtigung kann z.B. durch Vereinswechsel, Fest-
spielen, gelbe / rote Karten oder Altersklassenregelung nicht 
erfüllt sein. 

  

7.2 DTB-ID und Jahresmarke 

DTB-ID und Jahresmarke sind eine Forderung des DTB. 

Im Spielbetrieb auf Bundesebene in allen Altersklassen und im 
BTSV im Bereich Frauen sind für alle eingesetzten Spielerinnen 
der Nachweis einer DTB-ID und einer Jahresmarke erforderlich. 

Mannschaften, die sich für den Spielbetrieb Jugend und Senio-
rinnen auf Bundesebene qualifizieren, müssen die DTB-ID und 
Jahresmarke bereits auf der Bayerischen Meisterschaft nachwei-
sen. 
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BTSV SpOF 

4.3.3. Spielberechtigung 

….. 

4.3.3.1   Allgemeine Bestimmung: 

Die Spielberechtigung bezeichnet das Startrecht (DTB-
Wettkampfordnung) eines Spielers im Faustball. 

  

  

  

BTSV SpOF 

4.3.3. Spielberechtigung 

….. 

4.3.3.1   Allgemeine Bestimmung: 

Die Startberechtigung bezeichnet das allgemeine Startrecht für 
die Ebenen, für die eine Pflicht zum Erwerb einer DTB-ID und 
Jahresmarke besteht. 

Die Spielberechtigung bezeichnet die vom BTSV kontrollierte 
Berechtigung des Spielereinsatzes in einer Mannschaft gemäß 
Startpass oder Wettkampfkarte. 

Eine Spielberechtigung kann z.B. durch Vereinswechsel, Fest-
spielen, gelbe / rote Karten oder Altersklassenregelung nicht 
erfüllt sein. 

. . . . . 

4.3.3.11   DTB-ID und Jahresmarke 

DTB-ID und Jahresmarke sind eine Forderung des DTB. 

Im Spielbetrieb auf Bundesebene in allen Altersklassen und im 
BTSV im Bereich Männer und Frauen sind für alle eingesetzten 
Spieler und Spielerinnen der Nachweis einer DTB-ID und einer 
Jahresmarke erforderlich. 

Mannschaften, die sich für den Spielbetrieb Jugend und Senio-
ren auf Bundesebene qualifizieren, müssen die DTB-ID und 
Jahresmarke bereits auf der Bayerischen Meisterschaft nach-
weisen. 

Begründung Der DTB fordert die umfassende Teilnahme der DTB-ID und der Jahresmarke im Liga- und Meisterschaftsbe-
trieb. Der BTSV behält sich vor, den Senioren- und Jugendspielbetrieb auf BTSV-Ebene als Einsteiger- und 
Freizeitwettbewerb zu definieren und aus der DTB-Forderung auszuklammern. 

Gültigkeit Ab Hallenrunde 2020/21 (ab 1.7.2020) 

Beschluss am Verbandstag durch 
Briefwahl 

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
  6 x JA 
24 x NEIN 
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Antrag 14 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Einfrieren der Mannschaftsmeldegelder und der Verbandsbeiträge auf dem Stand von 2019 / 2020 

betrifft BTSV Finanzordnung Ziffer 10.2 

alte Fassung     10.2. MANNSCHAFTSMELDEGELDER und VERBANDSBEITRÄGE 

 
Die vorstehenden Beträge gelten für Hallen- und für Feldspielreihen gleichermaßen. 

Verbandsbeitrag 

S
e
n
io

re
n
 

D
T

B
 u

. D
F

B
L
 o

h
n
e
 

B
T

S
V

 S
p
ie

lb
e
trie

b
 

B
a
y
e
rn

lig
a
 

L
a
n
d
e
s
lig

a
 

B
e
z
irk

s
lig

a
 

K
re

is
lig

a
 

U
1
8
/1

9
 

U
1
6
 

U
1
4
/1

5
 

U
1
1
/1

2
 

U
8
 / U

1
0
 

2019 / 2020 und 2020 85 25 105 85 0 0 0 0 0 

2020 / 2021und 2021 95 25 125 95 0 0 0 0 0 

Meldegeld 
einschl. Eigenanteil Fach-

gebiet 

S
e
n
io

re
n
 

D
T

B
 u

. D
F

B
L
 o

h
n
e
 

B
T

S
V

 S
p
ie

lb
e
trie

b
 

B
a
y
e
rn

lig
a
 

B
e
z
irk

s
lig

a
 

U
1
8
/1

9
 

U
1
6
 

U
1
4
/1

5
 

U
1
1
/1

2
 

U
1
0
 

2019 / 2020und 2020 97 25 117 97 0 0 0 0 0 
2020 / 2021und 2021 107 25 137 107 0 0 0 0 0 

neue Fassung  10.2. MANNSCHAFTSMELDEGELDER und VERBANDSBEITRÄGE 

 
Die vorstehenden Beträge gelten für Hallen- und für Feldspielreihen gleichermaßen. 
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2020 / 2021und 2021 95 25 125 95 0 0 0 0 0 

Meldegeld 
einschl. Eigenanteil Fach-

gebiet 

S
e
n
io

re
n
 

D
T

B
 u

. D
F

B
L
 o

h
-

n
e
 B

T
S

V
 S

p
ie

l-
b

e
trie

b
 

B
a
y
e
rn

lig
a
 

B
e
z
irk

s
lig

a
 

U
1
8
/1

9
 

U
1
6
 

U
1
4
/1

5
 

U
1
1
/1

2
 

U
1
0
 

ab 2020 97 25 117 97 0 0 0 0 0 
2020 / 2021und 2021 107 25 137 107 0 0 0 0 0 

Begründung Die neue finanzielle Situation des BTSV erlaubt es, die letzte Steigerung der Mannschaftsmel-
degelder und Verbandsbeiträge für 2020 /21 auszusetzen. Es werden die Beiträge des Jahres 
2020 dauerhaft festgesetzt. 

Gültigkeit Ab Hallenrunde 2020/21 

Beschluss am Verbandstag durch 
Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
30 x JA 
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Antrag 15 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Wiedereinführung des Mannschaftsmeldegeldes für Jugend in Höhe des ehemalig definierten Eigen-
anteils 

betrifft BTSV Finanzordnung 

alte Fassung       10.2. MANNSCHAFTSMELDEGELDER und VERBANDSBEITRÄGE 

Die vorstehenden Beträge gelten für Hallen- und für Feldspielreihen gleichermaßen. 
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neue Fassung 10.2. MANNSCHAFTSMELDEGELDER und VERBANDSBEITRÄGE 

Die vorstehenden Beträge gelten für Hallen- und für Feldspielreihen gleichermaßen. 
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Begründung Für die Bezirke fallen für den Jugendspielbetrieb Kosten an, die durch die Herabsetzung des Mannschaftsmelde-
geldes auf 0 EUR nicht mehr gedeckt sind. 

Deshalb kommt aus den Bezirken der Wunsch, ab Hallenrunde 2020/2021 den Eigenanteil für das Mannschafts-
meldegeld Jugend wieder einzuführen. Der Verbandsbeitrag bleibt weiterhin auf 0 EUR. 

Gültigkeit Ab Hallenrunde 2020/21 

Beschluss am Verbandstag durch 
Briefwahl 

Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
14 x JA 
15 x NEIN 
  1 x ENTHALTUNG 
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Antrag 16 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Aufhebung Mannschaftsmeldegeld / Verbandsbeitrag für ausschließlichen Spielbetrieb auf DTB- / 
DFBL-Ebene 

betrifft BTSV Finanzordnung 

alte Fassung   10.2. MANNSCHAFTSMELDEGELDER und VERBANDSBEITRÄGE 

Die vorstehenden Beträge gelten für Hallen- und für Feldspielreihen gleichermaßen. 

Verbandsbeitrag 
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neue Fassung 10.2. MANNSCHAFTSMELDEGELDER und VERBANDSBEITRÄGE 

Die vorstehenden Beträge gelten für Hallen- und für Feldspielreihen gleichermaßen. 

Verbandsbeitrag 
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Begründung Entlastung der Vereine, die mit Mannschaften ausschließlich auf DTB- / DFBL-Ebene spielen. 

Darunter fällt in erster Linie für alle Fachgebiete der Ligabetrieb auf DTB- und DFBL-Ebene, wie Bundesligen und 
Regionalligen. 

Darunter fallen in der Regel der Spielbetrieb der Fachgebiete Korfball, Prellball, Indiaca und Ringtennis, sofern 
sie keine Bayerischen Meisterschaften als Qualifikation austragen müssen. 

Darunter fällt auch das Fachgebiet Faustball, wenn z.B. in Seniorenklassen die Bayerischen Meisterschaften ab-
gesagt werden, weil alle Mannschaften einer Altersklasse automatisch für die Süddeutsche Meisterschaft qualifi-
ziert sind. 

Gültigkeit Ab Hallenrunde 2020/21 

Beschluss am Verbandstag 
durch Briefwahl 

Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. 
28 x JA 
  1 x NEIN 

Antrag 17 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Korrektur von Fahrtkosten und Verpflegung bei Lehrgängen 

betrifft BTSV Finanzordnung, Ziff. 5.4.4 

alte Fassung neue Fassung 

5.4.4 
Lehrgangsteilnehmer erhalten grundsätzlich freie Fahrt, Unter-
kunft und tunlichst einheitliche Verpflegung im Rahmen der 
Lehrgangssätze des BLSV. 

5.4.4 

Teilnehmer an Einladungslehrgängen erhalten grundsätzlich 
Fahrtkosten, Unterkunft und tunlichst einheitliche Verpflegung im 
Rahmen der Lehrgangssätze des BLSV. 

Begründung Nach der alten Fassung würden die Teilnehmer an allen Lehrgängen (u. a. auch Übungsleiter-, Schiedsrichter-
lehrgänge) freie Fahrt, Unterkunft und Verpflegung erhalten. Dies ist aber durch die zu bezahlte Lehrgangsge-
bühr nicht abgedeckt. Siehe auch Protokoll zum Verbandstag 2019 Seite 21. 

Gültigkeit Ab 1.5.2020 

Beschluss am Verbandstag durch Brief-
wahl 

Der Antrag wurde einstinnig beschlossen. 
30 x JA 

Antrag 18 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Vereinswechsel ohne Sperre 

betrifft BTSV SpOF 

alte Fassung neue Fassung 

  4.3.5.2.1.1 
Die Sperre auf Grund eines Vereinswechsels entfällt in folgenden Fällen: 

a) Vereinswechsel in Verbindung mit einem Wohnungswechsel. Zum Nachweis eines Wohnungs-
wechsels muss der BTSV Geschäftsstelle gemeinsam mit dem Wechselantrag eine offizielle Bestäti-
gung der Gemeinde oder Stadt für die Ummeldung vorgelegt werden. 

b) Vereinswechsel auf Grund einer Vereinsauflösung oder Abteilungsauflösung der jeweiligen Sport-
art. In diesem Fall muss der BTSV Geschäftsstelle die Auflösung offiziell vorliegen. 

Begründung Der Vereinswechsel ohne Sperre ist zwar in der DTB-Wettkampfordnung beschrieben. Die BTSV SpOF hat aber 
bisher keinen eindeutigen Verweis auf diese Ziffern der DTB-Ordnung enthalten. 

Gültigkeit Ab Feldrunde 2020 

Beschluss am Verbandstag 
durch Briefwahl 

Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen. 
29 x JA 
  1 x NEIN 
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Antrag 19 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Regelung zur Ausstellung Wettkampfkarten in der BTSV Geschäftsordnung 

betrifft BTSV Geschäftsordnung 

alte Fassung Neue Fassung 

3.3.5 
Als Passstelle obliegt der Geschäftsstelle die Ausstellung der 
Spielerpässe. Sie geschieht auf Antrag der Vereine auf vorge-
schriebenem Formblatt unter Vorlage eines Lichtbildes, auf 
dessen Rückseite Name, Vorname und Geburtstag des Pass-
bewerbers vermerkt sein müssen. Das Formblatt muss alle An-
gaben enthalten, die zur Ausstellung eines Passes erforderlich 
sind. Der Antrag muss vom Spieler und unter Beifügung des 
Vereinsstempels von einem vom Verein legitimierten Amtsträ-
ger unterschrieben sein. Unvollständige, unrichtige oder unor-
dentliche oder mit unvorschriftsmäßigen Bildern versehene An-
träge werden nicht bearbeitet und zurückgesandt. 
 
 

 

3.3.5.1 
Der BTSV gibt Pässe nach eigenem Vordruck (DTB-Muster) 
aus. 

 

3.3.5.2 
Für alle Passangelegenheiten sind die Vorschriften der Lan-
desspielordnung und der Finanzordnung maßgebend, für 

Neuausstellung:  
LSO 3.1.2 ff, FO 10.3.1 a); 

Ausnahmegenehmigung für Jugendliche: 
LSO 3.6.1.3 ff, FO 10.3.1 d); 

Vereinswechsel: 
LSO 3.7.3 ff, FO 10.3.1 b); 

Pass- und Freigabeanforderungen bei Vereinen: 
FO 10.3.1 c) 

 

3.3.5.3 
Bei Neuausstellung trägt die Passstelle die Personalien des 
Spielers ein, verbindet das angeheftete Passbild durch ihren 
Stempel mit dem Pass, vermerkt die Spielberechtigung und 
bringt den Stempel für die Gültigkeitsdauer an. Wird ein elekt-
ronisches Passbild eingesetzt, dann wird der Stempel für die 
Gültigkeitsdauer analog anteilig auf dem Passbild aufgebracht. 

 

Die Eintragungen im Spielerpass werden im BTSV Startpass-
Programm erfasst. 

 

Ausnahmegenehmigung für Jugendliche, Vereinswechsel und 
Sperrzeit sind ebenfalls in Pass und Startpass-Programm vor-
zunehmen. Der Stempel für die Gültigkeitsdauer muss neben 
der Namenskurzform „BTSV" des Verbandes in gleitender 
Form die fünfjährige Gültigkeit (z.B. 2012/16,2013/17) festhal-
ten. Die Gültigkeitsdauer beginnt mit dem 1.1. der ersten Jah-
reszahl und endet mit dem 31.12. der zweiten Jahreszahl. 

3.3.5 
Als Passstelle obliegt der Geschäftsstelle die Ausstellung von 
Wettkampfkarten. Sie geschieht auf Antrag der Vereine elektro-
nisch auf vorgeschriebenem Excel-Formular unter Vorlage eines 
Lichtbildes, auf dessen Rückseite Name, Vorname und Geburts-
tag des Passbewerbers vermerkt sein müssen. Das Excel-
Antragsformular muss alle Angaben enthalten, die zur Ausstel-
lung einer Wettkampfkarte erforderlich sind. Darunter fällt insbe-
sondere die letzte Zeile mit den Eintragungen der Namen eines 
vom Verein legitimierten Amtsträgers (in der Regel der Abtei-
lungsleiter), des Spielers und bei Jugendlichen des Personensor-
geberechtigten. Diese Einträge ersetzen herkömmliche Unter-
schriften. Unvollständige oder unrichtige oder unordentliche oder 
mit unvorschriftsmäßigen Bildern versehene Anträge werden 
nicht bearbeitet und zurückgesandt. 

3.3.5.1 
Der BTSV gibt Wettkampfkarten nach dem Vorbild der DFBL aus. 

3.3.5.1.1 
Wettkampfkarten werden ausgestellt für die Fachgebiete Korbball 
und Faustball. 

3.3.5.2 
Für alle Angelegenheiten des Passwesens sind die Vorschriften 
der BTSV Spielordnungen Faustball und Korbball und der Fi-
nanzordnung maßgebend., für 

Neuausstellung:  
LSO 3.1.2 ff, FO 10.3.1 a); 

Ausnahmegenehmigung für Jugendliche: 
LSO 3.6.1.3 ff, FO 10.3.1 d); 

Vereinswechsel: 
LSO 3.7.3 ff, FO 10.3.1 b); 

Pass- und Freigabeanforderungen bei Vereinen: 
FO 10.3.1 c) 

3.3.5.3 
Bei Neuausstellung trägt die Passstelle die Personalien des Spie-
lers ein, verbindet das angeheftete Passbild durch ihren Stempel 
mit dem Pass, gegebenenfalls eine Sonderspielberechtigung und 
vermerkt die Spielberechtigung. Die Person in der BTSV-
Geschäftsstelle unterschreibt die Wettkampfkarte und trägt den 
Stempel der BTSV-Passstelle für die Gültigkeit ein. Wird ein 
elektronisches Passbild eingesetzt, dann wird der Stempel für die 
Gültigkeitsdauer analog anteilig auf dem Passbild aufgebracht. 

Die Eintragungen in der Wettkampfkarte werden im BTSV-
Programm für Wettkampfkarten erfasst. Zusätzlich werden die 
Vereinsdaten des Spielers erfasst und die Rechnungsstellung 
ausgelöst. 
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3.3.5.4 
Die Spielberechtigung für Anträge nach Ziffer 3.3.5.2 a bis d 
kann in jedem Falle frühestens für den Tag nach der Absen-
dung (Poststempel) erteilt werden. Im Übrigen regelt sich der 
Beginn der Spielberechtigung nach den Bestimmungen, insbe-
sondere nach den Sperrvorschriften der LSO. 

3.3.5.5 
Jede Umschreibung im Spielerpass ist durch „BTSV-Stempel 
und Hand-zeichen zu bestätigen. 

3.3.5.6 
Für jeden Spieler (Spielerin) darf zu gleicher Zeit nur ein Pass 
ausgegeben werden. 
 

 

3.3.5.7 
Die Passstelle prüft laufend in geeigneter Weise, ob der Pass-
bewerber beim BLSV als Einzelmitglied des BTSV gemeldet 
ist. Je nach Sachlage sind Verweigerung bzw. Einziehung des 
Passes und Bestrafung zu veranlassen. 

3.3.5.8 
Jeder Vereinswechsel ist mit Datum der Spielberechtigung für 
den neuen Verein im Mitteilungsblatt des BTSV zu veröffentli-
chen. 

 
3.3.5.9 
Hat ein Spieler - z.B. wegen eingetragener Teilnahme an Meis-
terschaften - ein Interesse an einem ungültig gemachten Pass 
- so kann er ihn vom BTSV, wenn dieser den Pass ausgestellt 
hat, auf Antrag nach Registrierung der Ungültigkeit erhalten. 

3.3.6 
Die Geschäftsstelle stellt über jede von ihr bewirkte Leistung 
eine Rechnung nach den Vorschriften der Finanzordnung 
(10.3.1, 10.4.1, 10.5.1) aus. Rechnungen der Geschäftsstelle 
sind sofort nach Erhalt von Leistung und Rechnung zur Zah-
lung fällig. 

Sonderspielberechtigung für Jugendliche, Vereinswechsel und 
Sperrzeit sind ebenfalls in der Wettkampfkarte und im BTSV-
Programm für Wettkampfkarten vorzunehmen. Der Stempel für 
die Gültigkeitsdauer muss neben der Namenskurzform „BTSV" 
des Verbandes in gleitender Form die fünfjährige Gültigkeit (z.B. 
2012/16,2013/17) festhalten. Die Gültigkeitsdauer beginnt mit 
dem Tag der Ausstellung, bzw. bei Sperren mit dem Tag nach 
dem Ablauf der Sperre. 

Die Gültigkeit der Wettkampfkarte endet jeweils am 31.12. des 
letztgültigen Jahres. Dabei darf die laufende Hallenrunde bei Ab-
lauf zum 31.12. mit dieser Wettkampfkarte noch zu Ende gespielt 
werden. 

3.3.5.4 
Die Spielberechtigung für Anträge nach Ziffer 3.3.5.2 a bis d kann 
in jedem Falle frühestens für den Tag nach der Absendung 
(Poststempel) erteilt werden. Im Übrigen regelt sich der Beginn 
der Spielberechtigung nach den Bestimmungen der BTSV-
Spielordnungen. 

3.3.5.5 
Für jede Umschreibung wird eine neue Wettkampfkarte ausge-
stellt. 
 
3.3.5.6 
Für jeden Spieler (Spielerin) darf zu gleicher Zeit nur eine Wett-
kampfkarte ausgegeben werden. Das gilt auch für noch gültige 
Startpässe im Zusammenhang mit der Ausstellung einer Wett-
kampfkarte bis zum Ablauf der Übergangszeitz. 
 
3.3.5.7 
Die Passstelle prüft laufend in geeigneter Weise, ob der Passbe-
werber beim BLSV als Einzelmitglied des BTSV gemeldet ist. Je 
nach Sachlage sind Verweigerung bzw. Einziehung des Passes 
und Bestrafung zu veranlassen. 

 
3.3.5.8 
Jeder Vereinswechsel ist mit Datum der Spielberechtigung für 
den neuen Verein im Mitteilungsblatt des BTSV zu veröffentli-
chen. 

3.3.5.9 
Hat ein Spieler - z.B. wegen eingetragener Teilnahme an Meister-
schaften - ein Interesse an einem ungültig gemachten Startpass 
oder Wettkampfkarte, so kann er das Dokument vom BTSV, 
wenn dieser den Pass ausgestellt hat, auf Antrag nach Registrie-
rung der Ungültigkeit erhalten. 

3.3.6 
Die Geschäftsstelle stellt über jede von ihr bewirkte Leistung eine 
Rechnung nach den Vorschriften der Finanzordnung (10.3.1, 
10.4.1, 10.5.1) aus. Rechnungen der Geschäftsstelle sind sofort 
nach Erhalt von Leistung und Rechnung zur Zahlung fällig. 

Begründung Grundsätzlich handelt es sich hier um eine formelle Änderung, die durch die Umstellung von 
Startpässen auf Wettkampfkarten entstanden ist und bei der Einführung der Wettkampfkarten 
2019 zur Korrektur übersehen wurde. 

Gültigkeit Ab Veröffentlichung im Turnspielreport 2020/05. 

Beschluss am Verbandstag 
durch Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
30 x JA 
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Antrag 20 

Antragsteller BTSV Präsidium 

Thema Verhältnis BTSV Geschäftsstelle und Funktionär 

betrifft BTSV Geschäftsordnung 

Beschluss am Ver-
bandstag durch Brief-
wahl 

Das Präsidium hat den Antrag zurückgezogen. Stattdessen ist der Antrag 25 des Bezirks Mittelfran-
ken aufgenommen worden. 

Antrag 21 

Antragstellung 27.01.2020 

Veranstaltung Außerordentlicher Verbandstag 2020 

Antragsteller BTSV Landesfachausschuss Faustball 

Thema Anpassung Altersklasseneinteilung BTSV SpOF 

betrifft BTSV SpOF 

alte Fassung 

4.3.1.1. 

 

  

 

Klasse F 2016 F 2017 F 2018 F 2019 

U8 1.1.2008 und jünger 1.1.2009 und jünger 1.1.2010 und jünger 1.1.2011 und jünger 

U10 1.1.2006 und jünger 1.1.2007 und jünger 1.1.2008 und jünger 1.1.2009 und jünger 

U12 1.1.2004 und jünger 1.1.2005 und jünger 1.1.2006 und jünger 1.1.2007 und jünger 

U14 1.1.2002 und jünger 1.1.2003 und jünger 1.1.2004 und jünger 1.1.2005 und jünger 

U16 1.1.2000 - 31.12.2001 1.1.2001 - 31.12.2002 1.1.2002 - 31.12.2003 1.1.2003 - 31.12.2004 

U18 1.1.1998 - 31.12.2001 1.1.1999 - 31.12.2002 1.1.2000 - 31.12.2003 1.1.2001 - 31.12.2004 

Männer 31.12.1997 und älter 31.12.1998 und älter 31.12.1999 und älter 31.12.2000 und älter 

Frauen 31.12.1997 und älter 31.12.1998 und älter 31.12.1999 und älter 31.12.2000 und älter 

F30 31.12.1986 und älter 31.12.1987 und älter 31.12.1988 und älter 31.12.1989 und älter 

M35 31.12.1981 und älter 31.12.1982 und älter 31.12.1983 und älter 31.12.1984 und älter 

M45 31.12.1971 und älter 31.12.1972 und älter 31.12.1973 und älter 31.12.1974 und älter 

M55 31.12.1961 und älter 31.12.1962 und älter 31.12.1963 und älter 31.12.1964 und älter 

M60 31.12.1956 und älter 31.12.1957 und älter 31.12.1958 und älter 31.12.1959 und älter 

Klasse H 2016/17 H 2017/18 H 2018/19 H 2019/20 

U8 1.7.2008 und jünger 1.7.2009 und jünger 1.7.2010 und jünger 1.7.2011 und jünger 

U10 1.7.2006 und jünger 1.7.2007 und jünger 1.7.2008 und jünger 1.7.2009 und jünger 

U12 1.7.2004 und jünger 1.7.2005 und jünger 1.7.2006 und jünger 1.7.2007 und jünger 

U14 1.7.2002 und jünger 1.7.2003 und jünger 1.7.2004 und jünger 1.7.2005 und jünger 

U16 1.7.2000 – 30.6.2002 1.7.2001 – 30.6.2003 1.7.2002 – 30.6.2004 1.7.2003 – 30.6.2005 

U18 1.7.1998 – 30.6.2002 1.7.1999 – 30.6.2003 1.7.2000 – 30.6.2004 1.7.2001 – 30.6.2005 

Männer 30.6.1998 und älter 30.6.1999 und älter 30.6.2000 und älter 30.6.2001 und älter 

Frauen 30.6.1998 und älter 30.6.1999 und älter 30.6.2000 und älter 30.6.2001 und älter 

F30 30.6.1987 und älter 30.6.1988 und älter 30.6.1989 und älter 30.6.1990 und älter 

M35 30.6.1982 und älter 30.6.1983 und älter 30.6.1984 und älter 30.6.1985 und älter 

M45 30.6.1972 und älter 30.6.1973 und älter 30.6.1974 und älter 30.6.1975 und älter 

M55 30.6.1962 und älter 30.6.1963 und älter 30.6.1964 und älter 30.6.1965 und älter 

M60 30.6.1957 und älter 30.6.1958 und älter 30.6.1959 und älter 30.6.1960 und älter 
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neue Fassung 

4.3.1.1. 

 

  

 

 

Klasse F 2020 F 2021 F 2022 F 2023 

U8 1.1.2012 und jünger 1.1.2013 und jünger 1.1.2014 und jünger 1.1.2015 und jünger 

U10 1.1.2010 und jünger 1.1.2011 und jünger 1.1.2012 und jünger 1.1.2013 und jünger 

U12 1.1.2008 und jünger 1.1.2009 und jünger 1.1.2010 und jünger 1.1.2011 und jünger 

U14 1.1.2006 und jünger 1.1.2007 und jünger 1.1.2008 und jünger 1.1.2009 und jünger 

U16 1.1.2004 - 31.12.2005 1.1.2005 - 31.12.2006 1.1.2006 - 31.12.2007 1.1.2007 - 31.12.2008 

U18 1.1.2002 - 31.12.2005 1.1.2003 - 31.12.2006 1.1.2004 - 31.12.2007 1.1.2005 - 31.12.2008 

Männer 31.12.2001 und älter 31.12.2002 und älter 31.12.2003 und älter 31.12.2004 und älter 

Frauen 31.12.2001 und älter 31.12.2002 und älter 31.12.2003 und älter 31.12.2004 und älter 

F30 31.12.1990 und älter 31.12.1991 und älter 31.12.1992 und älter 31.12.1993 und älter 

M35 31.12.1985 und älter 31.12.1986 und älter 31.12.1987 und älter 31.12.1988 und älter 

M45 31.12.1975 und älter 31.12.1976 und älter 31.12.1977 und älter 31.12.1978 und älter 

M55 31.12.1965 und älter 31.12.1966 und älter 31.12.1967 und älter 31.12.1968 und älter 

M60 31.12.1960 und älter 31.12.1961 und älter 31.12.1962 und älter 31.12.1963 und älter 

Klasse H 2020/21 H 2021/22 H 2022/23 H 2023/24 

U8 1.7.2012 und jünger 1.7.2013 und jünger 1.7.2014 und jünger 1.7.2015 und jünger 

U10 1.7.2010 und jünger 1.7.2011 und jünger 1.7.2012 und jünger 1.7.2013 und jünger 

U12 1.7.2008 und jünger 1.7.2009 und jünger 1.7.2010 und jünger 1.7.2011 und jünger 

U14 1.7.2006 und jünger 1.7.2007 und jünger 1.7.2008 und jünger 1.7.2009 und jünger 

U16 1.7.2004 – 30.6.2006 1.7.2005 – 30.6.2007 1.7.2006 – 30.6.2008 1.7.2007 – 30.6.2009 

U18 1.7.2002 – 30.6.2006 1.7.2003 – 30.6.2007 1.7.2004 – 30.6.2008 1.7.2005 – 30.6.2009 

Männer 30.6.2002 und älter 30.6.2003 und älter 30.6.2004 und älter 30.6.2005 und älter 

Frauen 30.6.2002 und älter 30.6.2003 und älter 30.6.2004 und älter 30.6.2005 und älter 

F30 30.6.1991 und älter 30.6.1992 und älter 30.6.1993 und älter 30.6.1994 und älter 

M35 30.6.1986 und älter 30.6.1987 und älter 30.6.1988 und älter 30.6.1989 und älter 

M45 30.6.1976 und älter 30.6.1977 und älter 30.6.1978 und älter 30.6.1979 und älter 

M55 30.6.1966 und älter 30.6.1967 und älter 30.6.1968 und älter 30.6.1969 und älter 

M60 30.6.1961 und älter 30.6.1962 und älter 30.6.1963 und älter 30.6.1964 und älter 

Begründung Formelle Änderung. 
Anpassung der Altersklasseneinteilungen für die nächsten vier Jahre. 

Gültigkeit Ab sofort 

Beschluss am Verbandstag durch Brief-
wahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
30 x JA 
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Antrag 22 

Antragsteller BTSV Fachgebiet Faustball 

Thema Automatische Anpassungen in der BTSV SpOF bei Änderungen in der DFBL-Spielordnung (blauer 
Text in der BTSV SpOF) 

betrifft BTSV SpOF 

alte Fassung neue Fassung 

4.3.3.3 
Für den Startpass gelten die Bestimmungen des DTB 
(Wettkampfordnung, insbesondere die Passordnung). 

4.3.5.2.1 
Die Sperrfrist bei Vereinswechsel beträgt drei (3) Monate. Ein-
zelheiten hinsichtlich der Freigabe ergeben sich aus der DTB-
Passordnung. 

6.2 
Strafmaßnahmen 
6.2.1 
Grundsätzlich gelten die Bestimmungen der DTB-
Wettkampfordnung und der RSO: 

6.2.3 
Gemäß Wettkampfordnung gelten hinsichtlich Feldverweis und 
Sperre sowie Verlust der Teilnahmeberechtigung und Ord-
nungsgelder die in den Ziffern 6.2.4 bis 6.2.6 genannten Best-
immungen. 

4.3.3.3 
Für den Startpass gelten die Bestimmungen des DTB 
(Wettkampfordnung, insbesondere die Passordnung). 

4.3.5.2.1 
Die Sperrfrist bei Vereinswechsel beträgt drei (3) Monate. Einzel-
heiten hinsichtlich der Freigabe ergeben sich aus der DTB-
Wettkampfordnung. 

6.2 
Strafmaßnahmen 
6.2.1 
Grundsätzlich gelten die Bestimmungen der DTB-
Wettkampfordnung und der RSO: 

6.2.3 
Es gelten hinsichtlich Feldverweis und Sperre sowie Verlust der 
Teilnahmeberechtigung und Ordnungsgelder die in den Ziffern 
6.2.4 bis 6.2.6 genannten Bestimmungen. 

Begründung Die BTSV SpOF übernimmt einige Regelungen der DFBL 1:1. Diese Ziffern sind in der Ordnung im Text in blauer 
Schrift kenntlich gemacht. 

Wenn die DFBL diese Ziffern ändert, werden die Änderungen in der BTSV SpOF 1:1 übernommen. 

Die oben beschriebenen Änderungen entsprechen dieser Änderungsform. 

Die Änderungen sind notwendig, weil der DTB seine Rahmenordnung und Passordnung ersetzt hat durch die 
DTB-Wettkampfordnung. 

Gültigkeit Ab sofort 

Beschluss am Verbandstag durch 
Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
29 x JA 
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Antrag 23 

Antragsteller BTSV Fachgebiet Faustball 

Thema Sonderspielberechtigungen Jugendlicher 

betrifft BTSV SpOF 

alte Fassung neue Fassung 

  4.3.1.2 
Für Jugendliche kann eine Sonderspielberechtigung beantragt werden, die es erlaubt in einer höheren Alters-
klasse spielen zu dürfen. 

Jugendliche der Altersklassen U16 (15 bis 16 Jahre) und U18 (15 bis 18 Jahre) dürfen mit einer Sonderspielbe-
rechtigung im Spielbetrieb der Männer oder Frauen eingesetzt werden. 

Jugendliche der Altersklassen U14 (11 bis 14 Jahre) dürfen mit einer Sonderspielberechtigung im Spielbetrieb 
der U16 und U18 eingesetzt werden. 

Die Sonderspielberechtigung wird mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten erteilt. 

Bei gültigen Startpässen erfolgt die Zustimmung zur Sonderspielberechtigung auf einem formlosen Beiblatt 
zum Startpass mit Unterschrift des Personensorgeberechtigten. 

Bei Wettkampfkarten erfolgt die Zustimmung zur Sonderspielberechtigung durch den Personensorgeberechtig-
ten auf dem offiziellen, elektronischen Antrag mit Eintrag der Sonderspielberechtigung und dem Eintrag des 
Personensorgeberechtigten in der Zustimmungszeile am Fuß des Antrags. 

Begründung Diese Regelung war bei der Neuerstellung der BTSV SpOF vergessen worden. Am Landesfachausschuss 
Faustball im Oktober 2019 hat die Versammlung den Landesfachausschuss beauftragt, diese Formulierung zu 
erfassen und vom BTSV Verbandstag beschließen zu lassen. 

Gültigkeit Ab sofort. 

Beschluss am Verbandstag durch Briefwahl Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
28 x JA 

Antrag 24 

Antragsteller BTSV Fachgebiet Faustball 

Thema Mitgliederbeitrag der Vereine 

betrifft BTSV FO Ziffer 10.1 

alte Fassung neue Fassung 

10.1 Mitgliederbeiträge 
Für jedes Mitglied des BTSV wird ein Mitgliedsbeitrag pro Kalen-
derjahr, beginnend ab 2011 in Höhe von 3,00 EUR erhoben. 

Als Berechnungsgrundlage dient – soweit keine eigenen Erhe-
bungen zur Verfügung stehen – die von den Vereinen dem BLSV 
jährlich gemeldete Mitgliederzahl des vorherigen Jahres. 

10.1 Mitgliederbeiträge 
Für jedes Mitglied des BTSV wird ein Mitgliedsbeitrag pro Ka-
lenderjahr, beginnend ab 2011 in Höhe von 3,00 EUR erhoben. 

Als Berechnungsgrundlage dient – soweit keine eigenen Erhe-
bungen zur Verfügung stehen – die von den Vereinen dem 
BLSV jährlich gemeldeten Mitgliederzahlen zum 31.12. des vor-
herigen Jahres. 
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Begründung Es gibt jährlich Rückfragen zu den Mitgliederzahlen, aus denen der Mitgliedsbeitrag der Vereine berechnet wird. 

Tatsache ist, dass der BTSV nur eine Mitgliederzahl vom 31.12. aus dem Vorjahr verrechnen kann. Eine Ver-
rechnung aus der Bestandserhebung des aktuellen Jahres ist aus mehreren Gründen nicht möglich. 

Alle Vereine, die eine verspätete Mitgliedermeldung in der Bestandserhebung beim BLSV abgeben, könnten 
nicht berechnet werden. 

Unter dem Gesichtspunkt von Nachmeldungen in der Bestandserhebung während des laufenden Jahres ist die 
Mitgliederzahl der Vereine eine sich ständig ändernde Zahl. Deshalb ist die Mitgliederzahl am 31.12. des Vorjah-
res die einzige, eindeutige Zahl für eine mögliche Berechnung. In der Finanzordnung ist der Verrechnungstag 
bisher nicht angegeben, es wird lediglich die Mitgliederzahl aus dem Vorjahr benannt. Diese Formulierung ist 
nicht ausreichend definiert und führt jährlich zu Diskussionen mit einigen Vereinen. 

Das Präsidium bittet darum, diesem Antrag zuzustimmen, damit bei Anfragen aus den Vereinen eine eindeutige 
Antwort gegeben werden kann. 

Gültigkeit Ab sofort. 

Beschluss am Verbandstag durch 
Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
27 x JA 

Antrag 25 

Antragsteller BTSV Bezirk Mittelfranken 

Thema Verhältnis Geschäftsstelle und Funktionär 

betrifft BTSV Geschäftsordnung Ziffer 2.8.5.1 

alte Fassung neue Fassung 

2.8.5.1 
Angestellte des Verbandes können nicht in ein Amt gewählt wer-
den, das ihnen Stimmrecht beim Verbandstag, im Verbandsaus-
schuss oder Verbandsgericht verleiht. 

2.8.5.1 
Angestellte des Verbandes können nicht nur in ein Amt gewählt 
werden, das ihnen Stimmrecht beim Verbandstag, im Ver-
bandsausschuss oder Verbandsgericht verleiht, solange die 
Vergütung maximal „geringfügig“ nicht übersteigt. 

Begründung Eine generelle Streichung, wie im Antrag 20 des Präsidiums vorgesehen, halten wir nicht für angebracht. Die 
eventuell entstehende Vergütung sollte gedeckelt sein, damit sich keine extremen Verhältnisse entwickeln kön-
nen. 

Das Präsidium bittet darum, diesem Antrag zuzustimmen, damit für die Besetzung der BTSV-Geschäftsstelle die 
gleichzeitig besetzten Ämter (Bezirksvorstand Schwaben und Bezirksfachwart Schwaben Korbball) nicht über-
dacht werden müssen. 

Gültigkeit Ab sofort. 

  Abstimmung darüber, ob der Antrag 25 per elektronisches Handzeichen am Verbandstag be-
schlossen werden soll: 
Bei 4 NEIN-Stimmen einstimmiger Beschluss für Abstimmung des Antrags am Verbandstag 

Beschluss am Verbandstag 
durch elektronisches Handzei-
chen 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
23 x JA 
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Fritz Unger, BTSV Präsident 

Antrag 26 

Antragsteller BTSV Präsidium und BTSV Referent für Verbandslehrwesen 

Thema Ernennung der Berechtigung für Trainer-Ausbildung und -Fortbildung 

betrifft BTSV Lehrordnung 

neue Fassung 

2.5. Erteilung der Lehrbefugnis 

2.5.1 
Die Erteilung der Lehrbefugnis für Fachlehrwarte erteilt der Referent für Verbandslehrwesen. 

Begründung Mit der Umstellung von BLSV-Übungsleiterlizenzen auf DOSB-Trainerlizenzen muss der BTSV Referent für Ver-
bandslehrwesen den Fachlehrwarten die Berechtigung für Aus- und Fortbildungen erteilen. 

Das Präsidium bittet darum, diesem Antrag zuzustimmen, damit die Anforderungen des DOSB erfüllt werden kön-
nen. 

Gültigkeit Ab sofort. 

Beschluss am Verbandstag 
durch Briefwahl 

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen. 
27 x JA 

Das BTSV-Präsidium hat bekanntermaßen (siehe Turnspielreport 2020/05) in seiner Präsidiumssitzung am 30.4.2020 
die Spielsperre bis zum Ende der Sommerferien verlängert. Damit ist ein Start in den Wettkampfbetrieb für das Wochen-
ende ab 12./13.9.2020 möglich. 

Das Fachgebiet Korbball hat indessen seine Feldrunde 2020 komplett abgesagt. Indiaca, Ringtennis und Prellball spie-
len ausschließlich auf DTB-Ebene und unterlegen damit den Regeln des DTB. 

Damit entfällt ein möglicher Spielbetrieb Feldrunde 2020 allein auf das Fachgebiet Faustball. Das Präsidium hat dem 
Fachgebiet im April 2020 eine verkürzte Ligasaison empfohlen, die in dem Zeitfenster Mitte September bis Anfang Okto-
ber ausgespielt werden könnte. 

Die Empfehlung lehnt sich dabei an die Spielidee der DFBL an. Für den Spielbetrieb im BTSV lautet die Empfehlung 
des Präsidiums wie folgt: 

Ligaspielbetrieb für alle BTSV-Ligen 

auch Jugendligen auf Bezirksebene, bzw. Regionalebene Ost, West, Süd 

Ausspielung der Ligen an jeweils ein oder zwei Spieltagen in Turnierform 

freiwillige Teilnehme 

es wird in allen Ligen ein Meister ermittelt 

es gibt aber keine Auf- und Absteiger 

reduziertes Mannschaftsmeldegeld 

Verbandsligen 35 EUR 

Ligen auf Bezirksebene 30 EUR 

Corona-Auswirkung auf den Spielbetrieb 
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Die aktuelle politische Entwicklung für den Sportbetrieb lässt – zum Zeitpunkt Turnspielreport Redaktions-
schluss – einen Spielbetrieb zu. Die anfänglichen Einschränkungen sind entsprechend gelockert worden. 
Sehr wesentlich ist dabei die Aufhebung des Verbots von Fahrgemeinschaften. Faustball ist zudem in einer 
Veröffentlichung des DTB keine Kontaktsportart. 

Notwendige Voraussetzung für einen möglichen Spielbetrieb ist die Existenz eines Hygienekonzepts. 

Wenn das Fachgebiet Faustball sich mit einer offiziellen Aussage zu einem Spielbetrieb – wie oben beschrie-
ben – äußert, wird das BTSV Präsidium das Fachgebiet mit der Erstellung eines Hygienekonzepts unterstüt-
zen. Zum Redaktionsschluss des Turnspielreports ist es nicht mehr gelungen, dass der Landesfachaus-
schuss dazu eine Stellungnahme abgeben konnte. Möglicherweise hat hier eine Entscheidung aber die Dau-
er bis zur Herausgabe des Turnspielreports überholt. 

 
Fritz Unger 

BTSV Präsident 
BTSV Landesfachpressewart Faustball  

Corona-Auswirkung auf den Spielbetrieb 

Internationales Deutsches Turnfest 2021 - Onlineanmeldung gestartet 

Das Internationale Deutsche Turnfest 2021 in Leipzig hat die Online-Anmeldung seit dem 1.6.2020 geöffnet. 

Von diesem Tag an haben die Vereine 260 Tage Zeit, nämlich bis zum 15. Februar 2021, sich für das Internationale 
Deutsche Turnfest über das GymNet anzumelden. 

Der Programm Guide als E-Paper ist auf www.turnfest.de/programmguide zu finden. 

Der DTB hat dazu auf Facebook und Instagram jeweils Posts veröffentlicht. 

Facebook: https://www.facebook.com/DTBTurnfest/posts/1618140148344262 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CA4pIHbCWoe/ 

 

Anm. d. Red.: „Einen Auszug aus dem Programm zum Deutschen Turnfest 2021 – Turnspiele findet Ihr auf den Seiten 
46 bis 50 in dieser Ausgabe des Turnspielreports.“ 

 

Fritz Unger 
BTSV Präsident 
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Turnspielreport Geschichte 

Aus dem Faustballarchiv von Manfred Lux  
Faustballgeschichte aus der Zeit vor dem Turnspielreport 

Es gibt tatsächlich aus dem Faustballsport ein noch viel älteres Archiv als es der Turnspielreport seit Mitte der 50er-
Jahre anbietet. Manfred Lux verwaltet für die Deutsche Faustball-Liga von 1912 bis heute eines der wohl ältesten 
und umfangreichsten Sportarchive Deutschlands. Und das Archiv ist mit äußerster Sorgfalt und sehr vollständig ge-
führt. 

Danke erst einmal an dieser Stelle an Manfred Lux, der die Daten auch dem BTSV für unsere Rubrik „Historie“ im 
Turnspielreport zur Verfügung stellt. 

Aus diesen historischen Daten ist ganz besonders zu ersehen, welche geografischen Ausmaße Deutschland zwi-
schen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hatte. 

Bei den World Games 2017 in Breslau glaubte man, sich in Polen auf einem Faustball-Neuland zu bewegen. Ganz 
im Gegenteil. Dort gab es vor dem Zweiten Weltkrieg eine Faustballhochburg. Breslau spielte viele Jahre mit mehre-
ren Vereinen um viele Deutsche Meistertitel mit. Weitere Faustballvereine waren aus dem heutigen Polen, aus Litau-
en und sogar aus der Exklave Russlands in der Danziger Bucht am Deutschen Faustballgeschehen präsent. 

Zum Beispiel u.a.: 

aus Pommern:   Kaufmännischer TV Stettin, MTV Kolberg 

aus Schlesien:  aus dem heutigen Polen:  
TK Jahn Breslau, Allgemeiner TV Breslau, TV Vorwärts Breslau, Lehrer TV Breslau, MTV Czerwionka (Nähe 
Kattowitz), MTV Jahn Namslau 

aus Ostpreußen (Danziger Bucht): 
 aus dem heutigen Polen: 

Polizei-SV Danzig, MTV Tilsit, Zoppoter TV, MTV Riesenburg (heute Prabuty), MTV Jahn Lauenburg, TuSV 
Angerburg, SV Allenstein 

 aus der Exklave Russlands: 
MTV Königsberg (heute Kaliningrad), Polizei-SV Königsberg, Königsberger TC 

 aus dem heutigen Litauen: 
MTV Memel 

Die ältesten, bekannten Faustballergebnisse in Bayern stammen aus dem Jahr 1912. Damals war der bayerische 
Spielbetrieb in folgende Kreise der Deutschen Turnerschaft aufgeteilt: 

Amper-Würmtal, Ingolstadt, Inn-Salzach, Isar, München, Oberbayerisches Gebirge, Rosenheim, Traunstein, Weilheim-
Werdenfels, Donau-Wald, Landshut, Untere Donau, Oberpfalz, Fichtelgebirge, Nordoberfranken, Rodach-Maintal, Obermaintal, 
Röslau-Egertal, Südoberfranken, Coburg, Ansbach, Pegnitz, Rednitz, Rothenburg o. d. T., Schwabach, Haßfurt, Kitzingen, Rhön-
Saale, Schweinfurt, Spessart, Würzburg, Allgäu, Augsburg, Iller-Donau, Ober-Donau, Vorarlberg-Rhein 

Aus dem Archiv sind aus dieser Zeit von 1912 bis 1933 folgende Bayerische Meister bekannt: 

Jahr Männer Frauen Männer ab 32 Männer ab 40 
1912 MTV 1879 München 
1913 MTV 1879 München 

1914 bis 1918 keine Ausspielung 

1919 Faustballclub Schweinfurt 
1920 Faustballclub Schweinfurt Turngemeinde München 
1921 Faustballclub Schweinfurt TG 1861 Landshut 
1922 TG 1848 Schweinfurt TG 1861 Landshut  TV 1860 Fürth 
1923 TG 1848 Schweinfurt TG 1861 Landshut  TS 1880 München 
1924 TG 1848 Schweinfurt TG 1861 Landshut  TB St. Johanns Nürnberg4 
1925 TV Heuhausen-Nymphenburg TG 1861 Landshut  TV 1860 Fürth 
1926 TG 1848 Schweinfurt TG 1861 Landshut  TV 1860 Fürth 
1927 TG 1848 Schweinfurt TV Schweinau Nürnberg  TV 1860 Fürth 
1928 TG 1848 Schweinfurt TV Schweinau Nürnberg  TG 1848 Schweinfurt 
1929 TG 1848 Schweinfurt MTV 1879 München  TG 1848 Schweinfurt 
1930 TG 1861 Landshut TV Schweinau Nürnberg  TV 1846 Nürnberg 
1931 TG 1861 Landshut TV Neuhausen-Nymphenburg TV Weißenburg TV 1846 Nürnberg 
1932 TG 1848 Schweinfurt TG 1861 Landshut TV Weißenburg TV 1846 Nürnberg 
1933 TG 1848 Schweinfurt TG 1861 Landshut Turngemeinde München TV 1846 Nürnberg 
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Im Jahr 1934 erfolgte eine Neuordnung der regionalen, bayerischen Einteilung. Aus den Kreisen der Deutschen Tur-
nerschaft wurden Gaue im „Fachamt I des Reichsausschusses für Leibesübungen“ (Deutscher Reichsbund für Lei-
besübungen – DRL). Die Gaue Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Oberbayern, Niederbayern und 
Schwaben entsprachen schon damals der heute noch aktuellen Aufteilung der Bezirke. 
 
Bayerische Meister in der Zeit von 1934 bis 1941 

Jahr Männer Frauen Männer ab 32 Männer ab 40 
1934 TG 1848 Schweinfurt TV Neuhausen-Nymphenburg TV Weißenburg TV 1846 Nürnberg 
1935 TG 1861 Landshut TV Neuhausen-Nymphenburg Turngemeinde München TV 1846 Nürnberg 
1936 TG 1848 Schweinfurt TV Neuhausen-Nymphenburg Turngemeinde München Turngemeinde München 
1937 TG 1848 Schweinfurt TV Neuhausen-Nymphenburg TG 1848 Schweinfurt Turngemeinde München 
1938 TG 1848 Schweinfurt TV Neuhausen-Nymphenburg TG 1848 Schweinfurt Turngemeinde München 
1939 TG 1848 Schweinfurt TV Neuhausen-Nymphenburg Union Augsburg Turngemeinde München 
1940 TG 1848 Schweinfurt TV Neuhausen-Nymphenburg Turngemeinde München 
1941 TG 1848 Schweinfurt   WKG Siemens Schuckert Nürnberg 

1942 bis 1945 keine Ausspielung 
 

Jahr Männer Frauen Männer ab 32 Männer ab 40 Männer ab 50 Frauen ab 28 
1946 TV Eibach 03 

1947 TSV 1860 München TSV 1860 München TSV 1860 München TV 1860 Fürth 
1948 TG 1848 Schweinfurt TSV 1860 München TV Hofheim (Ufr) TG München 
1949 TV 1848 Erlangen TSV 1860 München TV Jahn München TV 1860 Fürth ATV Nürnberg 
1950 TG 1848 Schweinfurt TSV 1860 München TSV Ansbach TG 1861 Landshut TS Jahn München 

1951 TG 1848 Schweinfurt TV Passau TV Jahn Schweinfurt TG 1861 Landshut ESV München-West TV Jahn Schweinfurt 
1952 TG 1848 Schweinfurt TV Passau TSV 1860 München TV 1860 Fürth ESV München-West TSV Milbertshofen 
1953 TSV Roth TSV 1860 München TSV 1860 München TV 1860 Fürth TV 1860 Fürth TV Neuh.-Nymphenburg 
1954 TG 1848 Schweinfurt TSV 1860 München TSV Ansbach TV Garmisch ESV München-West TV Neuh.-Nymphenburg 

1955 TSV Schwaben Augsburg TSV 1860 München TSV Ansbach TS Jahn München ESV München-West TV Jahn Schweinfurt 
1956 TSV Schwaben Augsburg TS Regensburg ESV München-West TSV 1846 Nürnberg MTV 1879 München TV Neuh.-Nymphenburg 
1957 TSV Schwaben Augsburg TV Passau TSV 1846 Nürnberg TS Jahn München TSG Augsburg TV Neuh.-Nymphenburg 
1958 TSV Schwaben Augsburg TV Passau ESV München-West TSV Grombühl TSG Augsburg TV Neuh.-Nymphenburg 

1959 SB Bayern 07 Nürnberg TV Passau ESV München-West TS Bayreuth TV 1860 Fürth TV Neuh.-Nymphenburg 
1960 TV Passau TV Passau ESV München-West TV Neuh.-Nymphenburg TV 1860 Fürth TV Neuh.-Nymphenburg 
1961 BC Augsburg ESV München-West SV Siemens Nürnberg TS Bayreuth TG 186 Landshut TSV Schwaben Augsburg 
1962 SV Siemens Nürnberg SB Bayern07 Nürnberg SV Siemens Nürnberg ESV München-West SV Siemens Nürnberg TSV Schwaben Augsburg 

1963 SB Bayern 07 Nürnberg SB Bayern 07 Nürnberg SV Siemens Nürnberg ESV München-West TSV 1846 Nürnberg SV Siemens Nürnberg 
1964 SB Bayern 07 Nürnberg SB Bayern 07 Nürnberg SV Siemens Nürnberg ESV München-West TG 1861 Landshut SB Bayern 07 Nürnberg 
1965 SV Siemens Nürnberg SB Bayern 07 Nürnberg SV Siemens Nürnberg ESV München-West TSV 1846 Nürnberg SV Siemens Nürnberg 

 
 
Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften 

Ab dem Spieljahr 1921 wurden die Teilnehmer für die Deutsche Meisterschaft über „Kreisgruppen“ ermittelt. In den 
Jahren des Deutschen Turnfestes sind die Teilnehmer für die Deutsche Meisterschaft am Deutschen Turnfest ermit-
telt worden. In diesen Jahren wurden die Regionalgruppen aufgelöst und die teilnehmenden Mannschaften in ge-
mischten Gruppen eingeteilt. 
 
Nachfolgend ein Überblick über die regionalen Kreisgruppenmeister:  
 
Kreisgruppe Süd – Rheinland, Mittelrhein, Pfalz, Baden, Schwaben, Bayern 

Jahr Männer Frauen Männer ab 32 Männer ab 40 

1921 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. KTV 1855 Krefeld  1. TG Pforzheim 
 5. Faustballclub Schweinfurt 

1922 1. ? 1. TV Künzelsau  1. ? 

1923 gemischte Gruppen im Rahmen des Deutschen Turnfestes  
  1. TG 1861 Landshut (Gr.A)  1. TS 1880 München (Gr.A) 

 

Neueinteilung der Kreisgruppe Süd – Pfalz, Baden, Schwaben, Bayern 

Jahr Männer Frauen Männer ab 32 Männer ab 40 

1924 1. TV Friesenheim 1. TG 1861 Landshut  1. Stuttgarter TV 
 ?. TV 1848 Schweinfurt   ?. TB St. Johannis Nürnberg 
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1925 1. TV Neuhausen-Nymphenburg1. TG 1861 Landshut 

1926 1. TG 1848 Schweinfurt 1. TG 1861 Landshut  1. Stuttgarter TV 

    2. TV 1860 Fürth 

 

Neueinteilung der Kreisgruppe Süd – Schwaben, Bayern 

Jahr Männer Frauen Männer ab 32 Männer ab 40 

1927 1. TV 1848 Schweinfurt 1. Stuttgarter TV  1. Stuttgarter TV 
  2. TV Schweinau Nürnberg  2. TV 1860 Fürth 

1928 gemischte Gruppen im Rahmen des Deutschen Turnfestes  

 1. TG 1848 Schweinfurt (Gr.E) 1. TV Schweinau Nürnberg (Gr.E) 1. TG 1848 Schweinfurt (Gr.E) 

1929 1. TG 1848 Schweinfurt 1. MTV 1879 München  1. TG 1848 Schweinfurt 

1930 1. TG 1861 Landshut 1. TV Schweinau-Nürnberg  1. TV 1846 Nürnberg 

1931 1. TG 1861 Landshut 1. TV Neuhausen-Nymphenburg 

1932 1. TG 1848 Schweinfurt 1. TG 1861 Landshut 

1933 gemischte Gruppen im Rahmen des Deutschen Turnfestes  
 1. TG 1848 Schweinfurt (Gr.A) 1. TG 1861 Landshut (Gr.A) 1. Turngemeinde München 1. TV 1846 Karlsruhe 
    3. TV 1846 Nürnberg 

 
Neueinteilung auf nur noch 4 Kreisgruppen im Jahr 1934 und auf 6 Kreisgruppen ab 1936 
Kreisgruppe Süd – Baden, Schwaben, Bayern 

Jahr Männer Frauen Männer ab 32 Männer ab 40 

1934 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. TV Neuhausen-Nymphenburg 

 ? TG 1848 Schweinfurt 

1935 1. TG 1861 Landshut 1. TV Neuhausen-Nymphenburg1. Turngemeinde München 1. TV 1846 Nürnberg 

1936 1. TG 1861 Landshut 1. TV Neuhausen-Nymphenburg1. Turngemeinde München 1. Turngemeinde München 

1937 1. TV 1848 Schweinfurt 1. TV Neuhausen-Nymphenburg1. TG 1848 Schweinfurt 1. TG Stuttgart 

Ob es nach 1937 noch Kreisgruppenspiele gab, ist nicht mehr zu ermitteln. 

 

 

Deutsche Meisterschaften 

Jahr Männer Frauen Männer ab 32/30/35 Männer ab 40/45 Männer ab 50/55 Frauen ab 28/30 

1913 1. Lichtluftbad Frankfurt 
 2. MTV 1879 München 

1914 bis 1920 keine Deutschen Meisterschaften 

1921 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. Hamburger TS  1. TK zu Hannover 

1922 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. TV 855 Krefeld  1. Lichtluftbad Frankfurt 
 2. TG 1848 Schweinfurt 

1923 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. TV 1860 Frankfurt  1. Lichtluftbad Frankfurt 
    2. TS 1880 München 

1924 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. TS Barmbeck-Uhlenhorst 1. Lichtluftbad Frankfurt 

1925 1. Rothenburgsorter TV 1. TS Barmbeck-Uhlenhorst n.a. 
 4. TV Neuh.-Nymphenburg3. TG 1861 Landshut 

1926 1. Rothenburgsorter TV 1. TG 1861 Landshut  1. MTV 1860 Erfurt 
 3. TG 1848 Schweinfurt  

1927 1. Rothenburgsorter TV 1. Kaufmännischer TV Gera 1. MTV 1860 Erfurt 
 5. TG 1848 Schweinfurt 

1928 1. TG 1848 Schweinfurt 1. TK zu Hannover  1. TG 1848 Schweinfurt 

  5. TV Schweinau Nürnberg 

1929 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. TS Barmbeck-Uhlenhorst 1. Lichtluftbad Frankfurt 
 2. TG 1848 Schweinfurt 3. MTV 1879 München  2. TG 1848 Schweinfurt 

1930 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. KTV 1855 Krefeld  1. Lichtluftbad Frankfurt 
 2. TG 1861 Landshut 9. TV Schweinau Nürnberg 9. TV 1846 Nürnberg 

1931 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. KTV 1855 Krefeld  n.a. 
 3. TG 1861 Landshut 7. TV Neuhausen-Nymphenburg 

1932 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. TV Neu- und Antonstadt  n.a. 
 2. TG 1848 Schweinfurt 5. TG 1861 Landshut  
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1933 1. TG 1848 Schweinfurt 1. TSBarmbeck-Uhlenh. 1. IGSV Farben Frankfurt 1. TFC Ludiwgshafen 
  2. TG 1861 Landshut 3. TG München 9. TV 1846 Nürnberg 

1934 1. MTV Braunschweig 1. Eimsbütteler TV n.a. n.a. 

  4. TV Neuhausen-Nymphenburg 

1935 1. TG 1861 Landshut 1. TV Neuh.-Nymphenburg1. Rothenburgsorter TV 1. TK zu Hannover 
   ?. TG München 5. TV 1846 Nürnberg 

1936 1. TG 1848 Schweinfurt 1. TV Neu- und Antonstadt 1. ATV Leipzig 1845 1. IGSV Farben Frankfurt 
  2. TV Neuh.-Nymphenburg2. TG München 3. TG München 

1937 1. MTV Braunschweig 1. TV Neu- und Antonstadt 1. Rothenburgsorter TV 1. TK zu Hannover 
 2. TG 1848 Schweinfurt 4. TV Neuh.-Nymphenburg3. TG 1848 Schweinfurt 

1938 1. MTV Braunschweig 1. Zoppoter TV 1. TG 1848 Schweinfurt 1. TK zu Hannover 

1939 bis 1946 keine Deutschen Meisterschaften 

1947 1. Eimsbütteler TV 1. TSV 1860 München 1. TuS 1880 Hamburg 1. Lichtluftbad Frankfurt 
 ?. TSV 1860 München   ?. TV 1860 Fürth 

1948 1. Eimsbütteler TV 1. TSV 1860 München 1. TuS 1880 Hamburg 1. Lichtluftbad Frankfurt 1. Elmshorner MTV 
 5. TG 1848 Schweinfurt  ? TV Hofheim / Ufr. 4. TV Augsburg 2. TSC München 

1949 1. Merscheider TV 1. TSV 1860 München 1. TuS 1880 Hamburg 1. ATS Bremerhaven 1. Elmshorner MTV 
 8. TV 1848 Erlangen  3. TS Jahn München 4. TV 1860 Fürth 7. ATV Nürnberg 

1950 1. Merscheider TV 1. TSV 1860 München 1. MTV Braunschweig 1. TG 1861 Landshut 1. VfK 1901 Berlin 1. Kölner TS 

 4. TG 1848 Schweinfurt  3. TSV Ansbach  3. TS Jahn München 

1951 1. TSV Pfungstadt 1. Post-SV Hamburg 1.MTV Braunschweig 1. TG 1861 Landshut 1. ESV München-West 1. SV Hemelingen 
 4. TG 1848 Schweinfurt 3. TV Passau 5. TV Jahn Schweinfurt 

1952 1. TSV Pfungstadt 1. Post-SV Hamburg 1. TSV 1860 München 1. TV 1860 Fürth 1. ATS Bremerhaven 1. SV Hemelingen 
 3. TG 1848 Schweinfurt 3. TV Passau   4. ESV München-West 7. TV N.-Nymphenburg 

1953 n.a. (Deutsches Turnfest) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1954 1. Eimsbütteler TV 1. Dortmunder TG 1. Delmenhorster TV 1. MTV Stuttgart 1. SC Weißblau Frankfurt 1. TV N.-Nymphenburg 
 4. TG 1848 Schweinfurt 4. TSV 1860 München 7. TSV Ansbach 5. TV Garmisch 2. ESV München-West 

1955 1. Merscheider TV 1. Post-SV Hamburg 1. ATS Bremerhaven 1. TS Jahn München 1. SC Weißblau Frankfurt 1. Kölner TS 
 5. Schwaben Augsburg 10. TSV 1860 München 8. TSV Ansbach  4. ESV München-West 3. TV Jahn Schweinfurt 

1956 1. ATSV Habenhausen 1. Post-SV Hamburg 1. ATS Bremerhaven 1. MTV Braunschweig 1. SC Weißblau Frankfurt 1. MTV Braunschweig 
 7. Schwaben Augsburg 9. TS Regensburg 5. ESV München-West 9. TSV 846 Nürnberg  2. TV N.-Nymphenburg 

1957 1. Schwaben Augsburg 1. Dortmunder TG 1. VfL Kellinghusen 1. MTV Braunschweig 1. SC Weißblau Frankfurt 1. TV N.-Nymphenburg 

  5. TV Passau 2. TSV 1846 Nürnberg 6. TS Jahn München 3. TSG Augsburg 

1958 n.a. (Deutsches Turnfest) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1959 1. TK zu Hannover 1. Dortmunder TG 1. Merscheider TV 1. VfK 1901 Berlin 1. SC Weißblau Frankfurt 1. MTV Braunschweig 

 9. SB Bayern 07 Nürnberg 4. TV Passau 3. ESV München-West 10. TS Bayreuth 2. TV 1860 Fürth 2. TV N.-Nymphenburg 

1960 1. Germania Müngersdorf 1. Dortmunder TG 1. Merscheider TV 1. VfK 1901 Berlin 1. SC Weißblau Frankfurt 1. MTV Braunschweig 
 7. TV Passau 9. TV Passau 2. ESV München-West 4. TV Neuh..-Nymphenburg 2. SB Bayern 07 Nürnberg 

1961 1. TV Passau 1. Dortmunder TG 1. SV Grünweiß Frankfurt 1. VfK 1901 Berlin 1. TG 1861 Landshut 1. MTV Braunschweig 
 9. TV Neuh.-Nymphenburg10. ESV Nürnberg-West 5. SV Siemens Nürnberg 2. TS Bayreuth  3. Schwaben Augsburg 

1962 1. TSV Pfungstadt 1. Dortmunder TG 1. Eimsbütteler TV 1.ESV München-West 1. ATSV Bremen 1860 1. MTV Braunschweig 
 4. TV Passau 7. SB Bayern 07 Nürnberg 2. SV Siemens Nürnberg  5. SV Siemens Nürnberg 3. Schwaben Augsburg 
 5. TV Neuhausen-Nymphenburg 

 7. BC Augsburg 

1963 1. TK zu Hannover n.a. (Deutsches Turnfest) n.a. n.a. n.a. n.a. 
 10. TV Neuhaus.-Nymphenburg  
 11. SV Siemens Nürnberg 

1964 1. TV Westfalia Hamm 1. Dortmunder TG 1. VfK 1901 Berlin 1. VfK Berlin 1. TG 1861 Landshut 1. MTV Braunschweig 
 2. SB Bayern 07 Nürnberg 4. SB Bayern 07 Nürnberg 14. SV Siemens Nürnberg 3. ESV München-West  3. SB Bayern 07 Nürnberg 
 3. TV Passau  

 4. SV Siemens Nürnberg  
 5. TV Neuhausen-Nymphenburg 

1965 1. TuS Hilden 1896 1. MTV Gießen 1. Germania Müngersdorf 1. ESV München-West 1. ATSV Saarbrücken 1. MTV Braunschweig 
 5. SV Siemens Nürnberg 3. SB Bayern 07 Nürnberg 2. SV Siemens Nürnberg  6. TSV 1846 Nürnberg 5. SV Siemens Nürnberg 
 9. TV Passau  

 15. SB Bayern 07 Nürnberg 

 

Quelle: Manfred Lux Faustballarchiv 

Fritz Unger  
BTSV Präsident 
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Wer hat den Fehler gesehen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit den letzten drei Folgen werden im Turnspielreport historische Berichte als Vorschau auf das anstehende BTSV-
Jubiläum veröffentlicht. Dabei ist der Stempel „45 Jahre Turnspielreport“ als Logo und Erkennungsmerkmal verwen-
det worden. Der Stempel war natürlich falsch. 

Das Logo ist korrigiert und heißt ab dieser Turnspielreport-Ausgabe 65 Jahre Turnspielreport. 
 
 

Fritz Unger  
BTSV Präsident 
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Auf nationaler und internationaler Ebene sind fast alle Veranstaltungen abgesagt worden. Einzig und allein sind die 
Faustball-Bundesligen und Deutschen Faustballmeisterschaften in fast allen Altersklassen für 2020 fest eingeplant. 

Absagen 

Deutschlandpokal wird 2021 am gleichen Austragungsort in Bamberg stattfinden 

Jürgen-Wegner Pokal U16 abgesagt 

Jugend-Europacup wird 2021 am gleichen Austragungsort in Burghausen stattfinden 

European Champion’s Cup Männer, Frauen und European Cup Männer 
 abgesagt 

Europameisterschaft Männer wird 2021 am gleichen Austragungsort in Kaltern / Italien stattfinden 

Weltmeisterschaft Frauen wird 2021 stattfinden, Chile hat aber die Meisterschaft abgegeben 

World Games wegen Verschiebung Olympische Spiele sind die World Games von 2021 auf 2022 verschoben wor-
den, gleicher Austragungsort Birmingham / USA 

Die Deutschen Faustballmeisterschaften, die stattfinden werden, können dem Terminkalender auf der letzten Seite ent-
nommen werden. 

 

Fritz Unger 
BTSV Landesfachpressewart Faustball 

Faustball 

Faustball auf nationaler und internationaler Ebene 

Mit diesem Bild wurde für den Jugend-Europacup  Faustball in Burghausen geworden. 
Jetzt ist die Veranstaltung auf 2021 verlegt. Burghausen  hat die Austragung auch für 2021 übernommen.  
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Werbung 
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Termine /Amtliches 

  August 2020     

F-F 08.08.2020 Länderspiel Schweiz gegen Deutschland  
  September 2020     

F-F 05.-06.09.2020 Deutsche Meisterschaft Männer / Frauen Kellinghusen 

F-F 12.-13.09.2020 Deutsche Jugendmeisterschaft U14M TuS Empelde ? 

F-F 12.-13.09.2020 Deutsche Jugendmeisterschaft U14W TSV Karlsdorf 

F-F 12.-13.09.2020 Deutsche Seniorenmeisterschaft F30 Bredstedter TSV 

F-F 12.-13.09.2020 Deutsche Seniorenmeisterschaft M35 TV Rendel ? 

F-F 12.-13.09.2020 Deutsche Seniorenmeisterschaft M45 SV Moslesfehn 

F-F 12.-13.09.2020 Deutsche Seniorenmeisterschaft M55 TV Segnitz 

F-F 19.-20.09.2020 Deutsche Jugendmeisterschaft U18M TV Waibstadt 

F-F 19.-20.09.2020 Deutsche Jugendmeisterschaft U18W TV Jahn Schneverdingen 

F-F 26.-27.09.2020 Deutsche Jugendmeisterschaft U16M NLV Stuttgart-Vaihingen 

F-F 26.-27.09.2020 Deutsche Jugendmeisterschaft U16W Ahlhorner SV 
  November 2020     

F-H 14.11.2020 BTSV Bezirksvergleich U12M + U12W TV Eibach 03 
  Januar 2021     

F-H 09.-10.01.2021 European Championscup Men TSV Pfungstadt 

F-H 09.-10.01.2021 European Championscup Women Österreich 
  Februar 2021     

F-H 20.-21.02.2021 Deutsche Seniorenmeisterschaft M60 Ausrichter gesucht 

F-H 27.-28.02.2021 Aufstiegsspiele 1. / 2. Bundesliga Süd M / F  
  März 2021     

F-H 06.-07.03.2021 Deutsche Meisterschaft Frauen TSV Ötisheim 

F-H 13.-14.03.2021 Deutsche Meisterschaft Männer TSV Gärtringen 

F-H 20.-21.03.2021 Deutsche Jugendmeisterschaft U14W Ohligser TV 

F-H 20.-21.03.2021 Deutsche Jugendmeisterschaft U14M Ausricher gesucht 

F-H 20.-21.03.2021 Deutsche Seniorenmeisterschaft F30 Güstrower SC 09 

F-H 20.-21.03.2021 Deutsche Seniorenmeisterschaft M45 HV Wöhren 

F-H 27.-28.03.2021 Deutsche Jugendmeisterschaft U18W SV Düdenbüttel 

F-H 27.-28.03.2021 Deutsche Jugendmeisterschaft U18M Leichlinger TV 

F-H 27.-28.03.2021 Deutsche Seniorenmeisterschaft M35 TV Erolzheim 

F-H 27.-28.03.2021 Deutsche Seniorenmeisterschaft M55 TV Wasenbach 
  April 2021     

F-H 10.-11.04.2021 Deutsche Jugendmeisterschaft U16M  TuS Empelde 

F-H 10.-11.04.2021 Deutsche Jugendmeisterschaft U16W Ausricher gesucht 

    

  Legende  

F-H = Faustball Halle   

F-F = Faustball Feld   

P-H = Prellball   
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Kontakt: 
Geschäftsstelle des Bayerischen Turnspielverbandes e.V.  

87616 Marktoberdorf • Ostranger Str. 16 
 

Tel.: (0 83 42) 9 18 10 26 • eMail: office@btsv.eu 
 

www.btsv.eu 

T u r n s p i e l e 
 

die Insidersportarten in Bayern 

 

Faustball Korbball Prellball Korfball Indiaca Ringtennis 


